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Zweiter Teil 
Aufgaben, Unternehmen, Übersichten

§ 2 
Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet folgende Aufgaben:

1.  Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich der 
Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses 
der oberirdischen Gewässer oder Gewässerabschnitte und 
in deren Einzugsgebieten;

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer oder Gewässerab-
schnitte und der mit ihnen in funktionellem Zusammen-
hang stehenden Anlagen;

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einen 
naturnahen Zustand;

4.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich was-
serwirtschaftlicher und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf den Grundwasser-
stand hervorgerufener oder zu erwartender nachteiliger 
Veränderungen;

5.  Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zur Trink- und 
Betriebswasserversorgung sowie zur Ausnutzung der Was-
serkraft;

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Landeswasserge-
setzes;

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der Verbandsaufga-
ben anfallenden Abfälle;

8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung und Ausgleich ein-
getretener oder zu erwartender, auf Abwassereinleitungen 
oder sonstige Ursachen zurückzuführender nachteiliger 
Veränderungen des oberirdischen Wassers;

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, soweit 
es die Verbandsaufgaben erfordern.

(2) In der Ruhr ist der Abfluss gemäß Absatz 1 Nummer 1 so 
zu regeln, dass das täglich fortschreitende arithmetische Mit-
tel aus fünf aufeinander folgenden Tageswerten des Abflusses 
an jedem Querschnitt der Ruhr unterhalb des Pegels Hattin-
gen einen Wert von 15 m³/s und am Pegel Villigst einen Wert 
von 8,4 m³/s nicht unterschreitet. Der niedrigste Tageswert 
des Abflusses soll unterhalb des Pegels Hattingen 13 m³/s 
und am Pegel Villigst 7,5 m³/s nicht unterschreiten. Die Auf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Diese 
Abflussregelung gilt auch als erfüllt, wenn die festgesetzten 
Werte aus Gründen nicht eingehalten werden konnten, die der 
Verband nicht zu vertreten hat, und dieser die zuständige obe-
re Wasserbehörde sowie die Aufsichtsbehörde hierüber unver-
züglich unterrichtet. Die Aufsichtsbehörde teilt dem Verband 
mit, ob die Voraussetzungen für die Nichteinhaltung vorlagen.

(3) Auf Beschluss der Verbandsversammlung kann der Ver-
band im Einvernehmen mit Abwasserbeseitigungspflichtigen 
außerhalb des Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband deren Abwasser zur 
Behandlung in verbandseigene Abwasserbehandlungsan- 
lagen übernehmen, anfallende Klärschlämme und sonstige 
feste Stoffe entsorgen sowie im Zusammenhang damit wei-
tere Maßnahmen der Abwasserbeseitigung auch außerhalb 
des Verbandsgebietes durchführen. Der Beschluss der Ver-
bandsversammlung bedarf der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde. Für die Rückübertragung gelten die Bestim-
mungen dieses Absatzes entsprechend.

(4) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband zugewiesen 
sind, haben die bisher dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, 
bis der Verband sie übernimmt.

(5) Der Verband kann auf Beschluss der Verbandsversamm-
lung Aufträge übernehmen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen Auf-
gaben im Zusammenhang stehen. Die Kosten trägt der Auf-
traggeber. Der Verband darf die Aufträge nur übernehmen, 
wenn die Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung oblie-
genden Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und nicht zu einer 
Interessenkollision führt. In Fällen besonderer Eilbedürftig-
keit entscheidet der Verbandsrat über die Auftragsübernahme. 
Der Verbandsversammlung ist die Auftragsübernahme in der 
nächsten Sitzung bekannt zu geben.

§ 3 
Unternehmen des Verbandes, Übersichten

(1) Unternehmen des Verbandes sind Planung, Bau, Betrieb 
und Unterhaltung der für die Aufgabenerledigung notwendi-
gen Anlagen sowie alle sonstigen für die Durchführung der 
Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und Arbeiten. Als 
Unternehmen gilt auch die Beteiligung des Verbandes an 
Anlagen Dritter, die der Durchführung seiner Aufgaben die-
nen. Bei Planung, Bau und Betrieb der Anlagen nach Satz 1 
können die Möglichkeiten der Anlage zur Energieerzeugung 
genutzt werden, sofern dies mit der Erledigung der Aufgaben 
nach § 2 vereinbar ist. Dabei können Anlagen zur Energie-
erzeugung, die in einem funktionalen Zusammenhang mit 
Anlagen nach Satz 1 stehen, geplant, gebaut, betrieben und 
unterhalten werden.

(2) Der Verband stellt über die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
und übernommenen Pflichten erforderlichen Unternehmen, 
die in einem Zeitraum von jeweils sechs Jahren durchzufüh-
ren sind, Übersichten auf (Sechsjahresübersichten). Satz 1 gilt 
nicht für die Aufgaben nach § 53 Absatz 1 des Landeswasser-
gesetzes vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133).

§ 4 
Übernahme von Aufgaben

(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 Absatz 1, die einer 
Gebietskörperschaft, einem Wasser- und Bodenverband oder 
einem öffentlich-rechtlichen Zweckverband im Verbands-
gebiet obliegen, nur im Einvernehmen mit der betroffenen 
Gebietskörperschaft oder dem betroffenen Verband auf Be-
schluss der Verbandsversammlung ganz oder teilweise über-
nehmen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde des Verbandes; kommt das Einvernehmen 
mit einem Wasser- und Bodenverband nicht zustande, ent-
scheidet auf Antrag ebenfalls die Aufsichtsbehörde. Liegt die 
Übernahme der Aufgabe durch den Verband im öffentlichen 
Interesse, kann die Aufsichtsbehörde die Übernahme gegen-
über dem betroffenen Wasser- und Bodenverband anordnen.

(2) Für die Übertragung von Aufgaben des Verbandes auf eine 
Gebietskörperschaft, einen Wasser- und Bodenverband oder 
einen öffentlich-rechtlichen Zweckverband im Verbandsge-
biet gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 7, soweit diese un-
ter § 5 Absatz 8 des Landesabfallgesetzes fällt.

(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende Aufgabenwahr-
nehmung auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung durch den 
Verband und die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger bleibt 
unberührt.
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Artikel 3 
Inkrafttreten

Artikel 1
Das Ruhrreinhaltungsgesetz vom 5. Juni 1913 (PrGS. NW.  
S. 210), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 1989 
(GV.NW. S. 366), und das Ruhrtalsperrengesetz vom 
5. Juni 1913 (PrGS. NW. S. 214), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Juni 1989 (GV.NW. S. 366), werden durch folgendes  
Gesetz ersetzt:

Gesetz über den Ruhrverband 
(Ruhrverbandsgesetz – RuhrVG –)

Erster Teil 
Allgemeines

§ 1 
Rechtsform, Name, Sitz

(1) Der Ruhrverband und der Ruhrtalsperrenverein werden 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit dem Namen 
,,Ruhrverband" vereinigt. Der Ruhrverband (Verband) ist kei-
ne Gebietskörperschaft. Er dient dem Wohl der Allgemeinheit 
und dem Nutzen seiner Mitglieder.

(2) Der Sitz des Verbandes wird durch die Satzung bestimmt.

(3) Der Verband ist berechtigt, das kleine Landessiegel in ab-
gewandelter Form zu verwenden.
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Widerspruch zu. Hilft der Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt 
er ihn dem Widerspruchsausschuss zur Entscheidung vor.

(6) Der Vorstand kann den Mitgliedern eine Anmeldepflicht 
für Änderungen auferlegen, die gegenüber früheren Erhe-
bungen eingetreten sind oder eintreten werden. Im Falle der 
Nichterfüllung der Anmeldepflicht gilt die Vorschrift des Ab-
satzes 1 Satz 2 entsprechend.

§ 8 
Pflichten Dritter

(1) Die Inhaber und Leiter von in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
genannten Unternehmen und Anlagen, die nicht Mitglied 
des Verbandes sind, von gewerblichen Unternehmen und 
Anlagen im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
von landwirtschaftlichen Betrieben, die keine Mitglie-
der des Verbandes sind, sowie die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und Anstalten sind verpflichtet, den Be-
auftragten des Verbandes Auskünfte zu erteilen, Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen sowie Ermittlungen und 
Prüfungen durch die Beauftragten zu dulden, soweit dies 
zur Erfüllung der Verbandsaufgaben oder zur Feststellung  
der Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erforderlich ist. 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Für Handlungen, die zur Durchführung von Beobach-
tungen und Ermittlungen sowie zur Vorbereitung von Unter-
nehmen erforderlich sind, darf der Verband Grundstücke von 
Nichtmitgliedern benutzen. Eigentümer und Nutzungsberech-
tigte der Grundstücke sind verpflichtet, diese Benutzung zu 
dulden. Bei Grundstücken, die öffentlichen Zwecken gewid-
met sind, ist vor der Benutzung die Zustimmung der zuständi-
gen Behörde einzuholen. § 7 Absatz 5 gilt entsprechend.

(3) Soweit ein Dritter gemäß Absatz 1 oder 2 verpflichtet ist, 
das Betreten von Grundstücken oder Räumen zu dulden, gilt 
§ 7 Absatz 4 entsprechend.

§ 9 
Zulässigkeit der Enteignung

Für die Durchführung von Verbandsaufgaben ist, soweit er-
forderlich, die Enteignung zulässig. Das Landesenteignungs- 
und -entschädigungsgesetz ist anzuwenden.

Fünfter Teil 
Innere Verfassung

§ 10 
Selbstverwaltung, Verbandsorgane

(1) Der Verband verwaltet sich selbst. Er gibt sich eine Sat-
zung.

(2) Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung, der Ver-
bandsrat und der Vorstand.

§ 11 
Satzung

(1) Die Satzung regelt die inneren Verhältnisse des Verbandes, 
soweit sie sich nicht bereits aus diesem Gesetz ergeben.

(2) Über die Satzung und ihre Änderungen beschließt die Ver-
bandsversammlung; die Satzung und ihre Änderungen bedür-
fen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

(3) Die Satzung bestimmt insbesondere:

 1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Absatz 2),

 2.  die Mindestbeiträge für die Begründung der Mitglied-
schaft (§ 6 Absatz 2),

 3.  die Aufstellung und Führung des Verzeichnisses der Mit-
glieder (§ 6 Absatz 3),

 4.  die Höhe des Beitrages für eine Beitragseinheit, die zur 
Entsendung einer Delegierten oder eines Delegierten be-
rechtigt (§ 12 Absatz 2),

 5.  das Nähere über die Bildung von Stimmgruppen (§ 12 
Absatz 3),

 6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sonstige Angelegen-
heiten von herausragender Bedeutung, bei deren Errei-
chen oder Überschreiten die Zustimmung des Verbands-
rates einzuholen ist (§ 17 Absatz 5 Nummer 12),

 7.  die Geschäfte und Angelegenheiten, für die wegen ihrer 
Bedeutung eine Entscheidung des gesamten Vorstandes 
herbeizuführen ist,

 8.  das Nähere zum Rechnungswesen, zur Wirtschaftsfüh-
rung und das Verfahren für die Rechnungsprüfung (§ 24 
Absatz 2),

 9.  die Formen der Bekanntmachungen (§ 33) und

10.  die Art der Ausweisung und Abrechnung gegenüber dem 
vorteilhabenden Mitglied für die nach § 4 Absatz 1 über-
nommenen Aufgaben.

(4) Die Satzung und jede Änderung sind auf Kosten des Ver-
bandes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekanntzumachen.

(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsversammlung 
vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Ver-
band vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung und ihrer 
Änderungen ist auf die Rechtsfolge nach Satz 1 hinzuweisen.

§ 12 
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Delegierten 
der Mitglieder gemäß Absatz 2 und 3 und zwei Delegierten 
gemäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der Delegierten wird durch 
die Satzung bestimmt.

(2) Jede in der Satzung festzusetzende Einheit an Jahresbei-
trägen (Beitragseinheit) berechtigt zur Entsendung einer oder 
eines Delegierten. Ein Mitglied entsendet in die Verbandsver-
sammlung so viele Delegierte mit je einer Stimme, wie es 
auf Grund seiner Jahresbeiträge an vollen Beitragseinheiten 
erreicht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel aller De-
legierten stellen. Die nach Satz 3 über zwei Fünftel aller 
Beitragseinheiten hinausgehenden Beiträge eines Mitgliedes 
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Dritter Teil 
Verbandsgebiet, Mitgliedschaft

§ 5 
Verbandsgebiet

Der Verband hat sein Gebiet im oberirdischen Einzugsgebiet 
der Ruhr. Die Grenzen des Verbandsgebietes ergeben sich aus 
einer Übersichtskarte, die dem Kartenwerk des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len „Stationierung und Gebietsbezeichnung der Gewässer in 
Nordrhein-Westfalen” entspricht. Der Verband legt die Über-
sichtskarte am Sitz der Verbandsverwaltung zur Einsichtnah-
me aus.

§ 6 
Mitglieder des Verbandes

(1) Mitglieder des Verbandes sind:

1.  Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte, Gemeinden und

2.  Kreise,

soweit sie ganz oder teilweise im Verbandsgebiet liegen;

3.  Unternehmen und sonstige Träger der öffentlichen Wasser-
versorgung sowie andere gewerbliche Unternehmen und 
die jeweiligen Eigentümer von Grundstücken oder Anla-
gen, die im Verbandsgebiet zum Zweck der Nutzung jähr-
lich insgesamt mehr als 30 000 m³ Wasser als Grundwas-
ser fördern oder aus oberirdischen Gewässern entnehmen 
(Wasserentnehmer);

4.  gewerbliche Unternehmen und die jeweiligen Eigentümer 
von Grundstücken, Bergwerken, Verkehrsanlagen und 
sonstigen Anlagen, die Unternehmen des Verbandes verur-
sachen, erschweren, zu erwarten haben oder von ihnen Vor-
teile haben oder zu erwarten haben; soweit ein Erbbaurecht 
bestellt ist, tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des 
Eigentümers; soweit für Verkehrsanlagen eine Baulast be-
steht, tritt deren Träger an die Stelle des Eigentümers oder 
des Erbbauberechtigten;

5.  das Land Nordrhein-Westfalen, soweit es die Unterhaltung 
der Ruhr auf den Verband übertragen hat.

Mitglieder des Verbandes sind auch Gebietskörperschaften, 
Unternehmen oder Eigentümer im Sinne von Satz 1 Num-
mern 1 bis 4 außerhalb des Verbandsgebietes, die unmittel-
bar Wasser aus dem Verbandsgebiet beziehen oder auf Grund 
eingeleiteter Verfahren sicher beziehen werden oder deren 
Aufgaben und Pflichten der Verband gemäß § 2 Absatz 3 
übernommen hat. Mitglied des Verbandes ist ferner jedes 
Unternehmen oder sein Rechtsnachfolger gleich welcher 
Rechtsform, das ein anderes Unternehmen zu einer Verrich-
tung bestellt hat, welches Unternehmen des Verbandes ver-
ursacht oder erschwert hat, oder weiter verursacht, erschwert 
oder erwarten lässt. Ein Unternehmen, das von einem anderen 
Unternehmen abhängig ist, gilt als von diesem Unternehmen 
zur Verrichtung bestellt.

(2) Die Mitgliedschaft in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 4 und Satz 2 setzt voraus, dass in der Satzung fest-
zusetzende Mindestbeiträge erreicht werden und der Bei-
tragsbescheid dem Veranlagten zugestellt ist. Unterschreitet 
ein Mitglied in einer Beitragsgruppe den Mindestbeitrag, 
erlischt insoweit seine Mitgliedschaft mit dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die hierüber getroffene Entscheidung des Vorstandes 
zugestellt ist. Zwischen dieser Entscheidung und der Zustel-
lung entstehen insoweit keine neuen Rechte oder Pflichten des 
Mitgliedes.

(3) Die Mitglieder sind in einem Verzeichnis zu führen. Das 
Nähere regelt die Satzung.

Vierter Teil 
Pflichten, Enteignung

§ 7 
Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Beauftragten des 
Verbandes Auskünfte zu erteilen, Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, erforderliche Messeinrichtungen auf ihre Kosten 
einzubauen und zu betreiben sowie die Ermittlungen und Prü-
fungen durch die Beauftragten zu dulden, soweit dies zur Er-
füllung der Verbandsaufgaben, insbesondere auch für die Ver-
anlagung, erforderlich ist. Wird die Prüfung oder die Auskunft 
verweigert oder die Auskunft unvollständig oder offenbar 
unrichtig erteilt, kann der Vorstand die erforderlichen Fest-
stellungen auch im Wege der Schätzung treffen. In der Sat-
zung können besondere Pflichten zum Schutz von Gewässern, 
Grundstücken und Anlagen des Verbandes begründet werden.

(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 
Hierüber ist er zu belehren.

(3) Der Verband darf zur Durchführung wasserwirtschaftlicher 
Erhebungen sowie zur Vorbereitung und Durchführung seiner 
Unternehmen die Grundstücke und Anlagen seiner Mitglieder 
benutzen. Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben diese 
Benutzung zu dulden. Der Verband kann verlangen, dass die 
Mitglieder und die Nutzungsberechtigten ihm Grundstücke 
und Anlagen, die zur Durchführung seiner Aufgaben erforder-
lich sind, zur Benutzung überlassen. Bei Grundstücken und 
Anlagen, die öffentlichen Zwecken gewidmet sind, bedarf die 
Benutzung der Zustimmung durch die zuständige Behörde.

(4) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten sind in einer 
angemessenen Frist über die beabsichtigte Inanspruchnahme 
zu unterrichten. Soweit ein Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigter nach Absatz 1 oder 3 verpflichtet ist, das Betreten 
von Grundstücken oder Räumen zu dulden, hat er

1.  das Betreten von Betriebsgrundstücken und Betriebsräu-
men nur während der Betriebszeit,

2.  das Betreten von Wohnräumen sowie von Betriebsgrund-
stücken und Betriebsräumen außerhalb der Betriebszeit 
nur, sofern das Betreten zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich ist, und

3.  das Betreten von Grundstücken und Anlagen, die nicht zum 
unmittelbar angrenzenden befriedeten Besitztum von Räu-
men nach den Nummern 1 und 2 gehören, jederzeit

zu gestatten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird eingeschränkt.

(5) Die Betroffenen haben Anspruch auf Ausgleich in Geld für 
die Nachteile, die ihnen durch die Benutzung gemäß Absatz 
3 entstehen; der ihnen aus dem Unternehmen erwachsende 
Vorteil ist anzurechnen. Mit Zustimmung des Verbandsrates 
ordnet der Vorstand durch schriftlichen oder elektronischen  
Bescheid, der zuzustellen ist, die Inanspruchnahme an und 
setzt, wenn keine Einigung mit den Beteiligten zustande-
kommt, den Geldausgleich fest. Gegen den Bescheid steht den 
Beteiligten innerhalb eines Monats nach dessen Zustellung der 
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mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und unter-
richtet die Mitglieder des Verbandsrates.

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal 
einzuberufen. Sie ist grundsätzlich öffentlich; das Nähere re-
gelt die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn dies bei der 
oder dem Vorsitzenden des Verbandsrates

a)  vom Vorstand oder

b)  von mindestens einem Drittel der Delegierten

schriftlich oder elektronisch unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird.

(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsrates leitet die Sit-
zungen der Verbandsversammlung. Die weiteren Mitglieder 
des Verbandsrates und der Vorstand sollen an den Sitzungen 
teilnehmen. Die Mitglieder des Verbandsrates und der Vor-
stand sind nicht stimmberechtigt.

(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle 
Delegierten rechtzeitig geladen sind und mindestens die Hälf-
te aller Delegierten anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sitzung anberaumen, 
in der die Verbandsversammlung bei gleicher Tagesordnung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Delegierten 
beschlussfähig ist. Hierauf muss in der Ladung hingewiesen 
werden.

(5) Der Beschlussfähigkeit steht nicht entgegen, dass für vor-
zeitig ausgeschiedene Delegierte noch keine Ersatzwahl oder 
Ersatzberufung vorgenommen wurde.

(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren Willen mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Beschlüs-
sen und Wahlen zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber 
zur Berechnung der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung.

(7) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung sind Nie-
derschriften zu fertigen. Beschlüsse sind besonders zu kenn-
zeichnen. Die Niederschriften sind von der oder dem Vor-
sitzenden des Verbandsrates und von einer oder einem von 
der Verbandsversammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen.

(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der im Verbands-
gebiet zuständigen Bezirksregierungen kann mit beraten- 
der Stimme an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil-
nehmen. Eine gemeinsame Vertreterin oder ein gemeinsamer 
Vertreter der anerkannten Naturschutzvereinigungen, die im 
Sinne des § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, kann mit 
beratender Stimme an den öffentlichen Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen.

(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Absatz 8 werden 
zum selben Zeitpunkt und im selben Umfang für die Sit-
zungen unterrichtet wie die Delegierten.

(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch Delegierte nach 
§ 12 Absatz 3 vertreten werden, können als Zuhörer an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens drei Wochen vor 
der Sitzung den Mitgliedern bekanntzumachen.

(11) Ist eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite 

nach § 11 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes NRW 
festgestellt, kann die oder der Vorsitzende des Verbandsrates 
auf Antrag des Vorstandes entscheiden, dass die Verbandsver-
sammlung ohne physische Präsenz der Delegierten oder der in 
Absatz 8 genannten Vertreterinnen und Vertreter als virtuelle 
Verbandsversammlung abgehalten wird, sofern

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versamm-  
 lung erfolgt,

2. die Stimmrechtsausübung der Delegierten über elektro-  
 nische Kommunikation gesichert ist und

3.  den Delegierten eine Fragemöglichkeit im Wege der  
 elektronischen Kommunikation eingeräumt wird.

Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 bis 10 gelten für 
die virtuelle Verbandsversammlung entsprechend. Die Be-
teiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß Satz 1 Nummer 1. 
Näheres regelt die Satzung.

(12) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 11 kann die oder 
der Vorsitzende des Verbandsrates auf Antrag des Vorstands 
statt der Einberufung einer virtuellen Verbandsversammlung 
auch eine Beschlussfassung der Verbandsversammlung oder 
Wahlen der Delegierten im Umlaufverfahren herbeiführen, 
wenn sich mindestens die Hälfte der Delegierten mit der 
schriftlichen oder elektronischen Abgabe der Stimmen einver-
standen erklären. Die Stimmabgabe erfolgt auf schriftlichem 
oder elektronischem Wege. Für das Umlaufverfahren gelten 
die Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 entsprechend.

§ 16 
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Verbandsrates

(1) Der Verbandsrat besteht aus 15 Mitgliedern, die von der 
Verbandsversammlung gewählt werden. Zunächst entfallen 
auf die

1.  Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
(kreisfreie Städte, kreisangehörige  
Städte und Gemeinden) 2 Mitglieder,

2.  Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 2 (Kreise) 1 Mitglied,

3.  Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 3 (Wasserentnehmer) 1 Mitglied,

4.  Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 4 (gewerbliche Unternehmen,  
Grundstücke, Verkehrsanlagen und  
sonstige Anlagen) 1 Mitglied,

5.  Vertreterinnen oder Vertreter der  
Arbeitnehmer des Verbandes 5 Mitglieder.

Die verbleibenden fünf Sitze im Verbandsrat verteilen sich 
nach dem d'Hondt'schen Höchstzahlverfahren auf die Mit-
gliedergruppen gemäß Satz 2 Nummern 1 bis 4. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte und Gemeinden 
gilt § 13 Absatz 5 Satz 2 entsprechend. Grundlage ist das Bei-
tragsverhältnis, das sich für diese Mitgliedergruppen aus den 
durchschnittlichen Beitragsleistungen der letzten drei Jahre 
vor Bildung des Verbandsrates ergibt; § 12 Absatz 2 Sätze 3, 
4 und 7 gelten entsprechend.

(2) Die Mitglieder des Verbandsrates nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 werden von der Verbandsversammlung aus je 
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berechtigen nicht zur Entsendung von Delegierten oder zur 
Bildung von und zum Eintritt in Stimmgruppen (Absatz 3). 
Bei der Ermittlung der Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist 
sein durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letzten drei Jah-
ren vor der Neubildung der Verbandsversammlung zugrunde 
zu legen; bei einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jahren 
gilt der letzte vor der Neubildung der Verbandsversammlung 
vom Vorstand festgesetzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbei-
träge einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt der vom 
Vorstand festgesetzte Beitrag. Die Abwasserabgabe gemäß 
§ 2 Absatz 2 des Abwasserabgabengesetzes Nordrhein-West-
falen vom 8. Juli 2016 (GV.NRW.S. 559) und das Wasserent-
nahmeentgelt gemäß § 2 des Wasserentnahmeentgeltgeset- 
zes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Januar 2004 
(GV.NRW.S. 30), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2014 (GV.NRW.S. 884) geändert worden 
ist, bleiben bei der Ermittlung der Beitragseinheiten unbe-
rücksichtigt.

(3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle Beitragseinheit 
nicht erreichen oder darüber hinausgehen (Beitragsteilein-
heiten), können sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so viele Delegierte mit 
je einer Stimme, wie sie mit den zusammengelegten Beiträgen 
oder Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich vereinigt. 
Jedes Mitglied kann sich nur an einer Stimmgruppe beteili-
gen. Jede Stimmgruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Verbandsversammlung. Das Nähere über die Bil-
dung von Stimmgruppen und die Wahl ihrer Delegierten re-
gelt die Satzung.

(4) Der Verbandsversammlung gehören ferner zwei Delegier-
te an, die gewähltes Mitglied der Landwirtschaftskammer 
sind und von diesen entsandt werden. Jede oder jeder Dele-
gierte hat in der Verbandsversammlung eine Stimme.

§ 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung

(1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 Absätze 2 und 3 
kann nur sein, wer selbst Mitglied des Verbandes ist, wer bei 
dem Mitglied oder bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Mitgliedes nach § 114a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), die zuletzt durch 
Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV.NRW.S. 208) geändert wor-
den ist, beruflich tätig ist, wer vertretungsberechtigt ist oder 
den Organen des Mitgliedes angehört.

(2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Delegierte oder einen 
Delegierten vertreten werden, die oder der in einem Dienst-
verhältnis zu einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht für 
Delegierte gemäß § 12 Absatz 3.

(3) Die Delegierten gemäß § 12 Absatz 4 dürfen nicht Mit-
glied oder Pächter eines Mitgliedes sein.

(4) Die Delegierten gemäß § 12 Absatz 1 werden für fünf Jah-
re in die Verbandsversammlung entsandt. In den letzten drei 
Monaten vor Beendigung der Amtszeit sind die Delegierten 
für die nächste Amtsperiode zu benennen. Wiederwahl oder 
Wiederberufung sind zulässig.

(5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen nicht mehr Vertre-
terinnen oder Vertreter der Verwaltung als Mitglieder der Ver-
tretung der Gebietskörperschaft entsandt werden. Mindestens 
die Hälfte aller Delegierten der Kreise, Städte und Gemeinden 
muss einer Vertretung der Gebietskörperschaften angehören. 
Das gilt auch für die Bildung von Stimmgruppen gemäß § 12 
Absatz 3.

(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter erlischt vorzei-
tig durch Abwahl oder Abberufung, durch Niederlegung des 
Amtes, Wegfall der für die Entsendung jeweils maßgebenden 
Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied des Verbandsrates, 
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Ge-
schäftsfähigkeit, Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter oder Tod. Scheidet eine Delegierte oder ein 
Delegierter vorzeitig aus, ist eine Ersatzwahl oder Ersatzberu-
fung für den Rest der Amtszeit vorzunehmen.

(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue Liste aufzu-
stellen, in der die Mitglieder, ihre zu berücksichtigenden 
Jahresbeiträge, die zugehörigen Beitragseinheiten und Bei-
tragsteileinheiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach ihrer 
Aufstellung sind Auszüge der Liste den Mitgliedern mit der 
Aufforderung bekanntzugeben, innerhalb einer bestimmten 
Frist ihre Delegierten gegenüber der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates für eine neue Amtsperiode 
zu benennen. Auf die Möglichkeit, sich zu Stimmgruppen 
zusammenzuschließen und deren Delegierte zu benennen, ist 
hinzuweisen. Das Nähere regelt die Satzung.

§ 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über die Satzung, 
ihre Änderungen und über die Veranlagungsrichtlinien. Sie 
wählt die Mitglieder des Verbandsrates.

(2) Der Verbandsversammlung bleiben ferner vorbehalten:

 1.  der Erlass einer Geschäftsordnung für die Verbandsver-
sammlung,

 2.  die Entscheidung über die Anfechtung von Wahlen,

 3.  die Feststellung des Wirtschaftsplans und seiner Ände-
rungen, die Aufstellung der Finanzplanung (§ 22 a) sowie 
die Entscheidung über die Inanspruchnahme von Rückla-
gen,

 4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und Wahl der Rechnungsprüferinnen oder 
Rechnungsprüfer,

 5.  die Entgegennahme des Jahresberichtes,

 6.  die Abnahme des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Vorstandes,

 7.  die Aufstellung der Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 und 
des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach § 53 des Lan-
deswassergesetzes,

 8.  die Entscheidung über die Übernahme von Aufgaben (§ 2 
Absatz 3, § 4),

 9.  die Entscheidung über die Übernahme von Anlagen und 
Auftragsarbeiten,

10.  die Wahl der Mitglieder des Widerspruchsausschusses und 
ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (§ 29 Absatz 1 
Nummer 3 und Absatz 2).

(3) Die Verbandsversammlung entscheidet über Beanstan-
dungen des Vorstandes gemäß § 20 Absatz 4.

§ 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, Beschlussfassung

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsrates lädt die Dele-
gierten (§ 12 Absatz 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
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(2) Im Jahr sind mindestens zwei Sitzungen des Verbandsrates 
abzuhalten. Die oder der Vorsitzende muss eine Sitzung anbe-
raumen, wenn mindestens fünf Mitglieder des Verbandsrates 
oder der Vorstand dies schriftlich oder elektronisch unter An-
gabe des Beratungsgegenstandes bei der oder bei dem Vorsit-
zenden beantragen oder die Aufsichtsbehörde dies verlangt.

(3) Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
rechtzeitig geladen und mindestens acht Mitglieder anwesend 
sind. Eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter darf nur dann 
an den Sitzungen des Verbandsrates teilnehmen, wenn das 
Mitglied verhindert ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann die 
oder der Vorsitzende eine neue Sitzung anberaumen, in der 
der Verbandsrat bei gleicher Tagesordnung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. Hierauf muss 
in der Ladung hingewiesen werden.

(4) Der Beschlussfähigkeit steht nicht entgegen, dass für vor-
zeitig ausgeschiedene Mitglieder des Verbandsrates noch kei-
ne Ersatzwahl vorgenommen wurde.

(5) Der Verbandsrat bildet seinen Willen mit der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen, wobei jedes Mitglied des 
Verbandsrates eine Stimme hat. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zur Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

(6) Auf schriftlichem oder elektronischem Wege ergangene 
Beschlüsse sind gültig, wenn sie von allen Mitgliedern des 
Verbandsrates einstimmig gefasst worden sind. Das Ergebnis 
ist spätestens in der nächsten Sitzung des Verbandsrates be-
kanntzugeben.

(7) Über die Sitzungen des Verbandsrates sind Niederschrif-
ten zu fertigen. Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder von dem Vorsitzenden 
und von einem weiteren Mitglied des Verbandsrates zu unter-
zeichnen.

(8) Unter den Voraussetzungen des § 15 Absatz 11 kann die 
oder der Vorsitzende des Verbandsrates auf Antrag des Vor-
stands eine virtuelle Verbandsratssitzung einberufen oder 
abweichend von Absatz 6 mit einer Zweidrittel-Mehrheit des 
Verbandsrates eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
herbeiführen. Auf eine Bildübertragung kann dabei verzichtet 
werden. Die Bestimmungen in den Absätzen 1 und 3 bis 5 
gelten entsprechend.

§ 19 
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem Vorsitzenden des 
Vorstandes und mindestens einem weiteren Vorstandsmit-
glied. Ein Vorstandsmitglied ist insbesondere für personelle 
und soziale Angelegenheiten zuständig. Die oder der Vorsit-
zende des Verbandsrates ist Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter des Vorstandes.

(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes und die weiteren 
Mitglieder des Vorstandes müssen die für ihr Amt erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frühestens 
neun Monate und spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Amtszeit durchzuführen. Die Amtszeit endet spätestens mit 
Ablauf des Monats, in dem der Vorstand das 67. Lebensjahr 
vollendet. Für Vorstände, die am 1. Januar 2013 im Amt sind 
und deren Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die Alters-
grenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung Anwendung.

(3) Der Vorstand hat entsprechend den Regelungen der Eigen-
betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. November 2004 (GV.NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in 

der jeweils geltenden Fassung seine Vergütung im Jahresab-
schluss individualisiert offen zu legen.

§ 20 
Aufgaben des Vorstandes

 (1) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Verbandsrates 
eine Geschäftsordnung, in der auch die ständige Vertretung 
der oder des Vorsitzenden des Vorstandes zu regeln ist.

(2) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und hat die Aufgaben, die nicht auf Grund dieses 
Gesetzes oder der Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des Verbandsrates 
oder dem Widerspruchsausschuss obliegen. Die oder der Vor-
sitzende des Vorstandes bereitet die Beschlüsse der Verbands-
organe vor und führt sie aus, soweit sich aus den Beschlüssen 
oder aus der Geschäftsordnung für den Vorstand nichts an-
deres ergibt. Die oder der Vorsitzende des Vorstandes ist Lei-
terin oder Leiter der Verbandsverwaltung. Das insbesondere 
für personelle und soziale Angelegenheiten zuständige Vor-
standsmitglied ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
der Beschäftigten des Verbandes.

(3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, insbesondere bei 
Gefahr im Verzuge, entscheidet der Vorstand auch über Angele-
genheiten, deren Wert die in der Satzung festgesetzten Beträge 
erreicht oder überschreitet. Diese Entscheidungen sind der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates unverzüglich mitzuteilen 
und dem Verbandsrat in der nächsten Sitzung bekanntzugeben. 
Wenn wegen besonderer Eilbedürftigkeit eine Entscheidung 
des gesamten Vorstandes nicht herbeigeführt werden kann, ent-
scheidet die oder der Vorsitzende des Vorstandes.

(4) Der Vorstand kann Beschlüsse des Verbandsrates zu § 17 
Absätze 4 und 5 sowie zu § 2 Absatz 5 Satz 4, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, beanstanden. Er legt 
diese Beschlüsse mit einer schriftlichen Begründung seiner 
Beanstandung der Verbandsversammlung zur Entscheidung 
vor. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Die Ver-
bandsversammlung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden.

§ 21 
Vertretung des Verbandes

(1) Jedes Mitglied des Vorstandes vertritt im Rahmen seiner 
Aufgaben und Befugnisse den Verband gerichtlich und außer-
gerichtlich. In allen übrigen Fällen vertritt die oder der Vorsit-
zende des Vorstandes den Verband.

(2) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform. Die 
Vertretungs- und Unterschriftsbefugnisse werden durch die 
Geschäftsordnung für die Verbandsverwaltung geregelt.

(3) Eine Entscheidung des gesamten Vorstandes ist neben 
den gemäß § 11 Absatz 3 Nummer 7 in der Satzung geregel-
ten Fällen in allen Angelegenheiten herbeizuführen, die der 
Verbandsversammlung oder dem Verbandsrat zur Beschluss-
fassung vorzulegen sind. Darüber hinaus entscheidet der ge-
samte Vorstand über:

1.  die Anträge des Vorstandes auf Einberufung einer Sitzung 
der Verbandsversammlung oder des Verbandsrates,

2.  die Beanstandungen von Beschlüssen nach § 20 Absatz 4 
und § 36 Absatz 3,

3.  die Abhilfe von Widersprüchen nach § 7 Absatz 5, § 8 Ab-
satz 2, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 3, § 32 Absatz 2 sowie § 8 
Absatz 3 des Biggetalsperregesetzes und Anträge nach § 80 
der Verwaltungsgerichtsordnung sowie

4.  in Fällen gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1.
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einem Vorschlag des Personalrates des Verbandes gemäß  
Satz 2 Nummern 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge müssen 
mindestens die doppelte Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
des Verbandsrates enthalten, und zwar für:

1. drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter, die in 
einem Beschäftigungsverhältnis zum Verband stehen;

2. zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter, 
die nicht Beschäftigte des Verbandes sind. Diesem Wahlgang 
des Personalrates werden Vorschläge der im Verband vertre-
tenen Gewerkschaften zugrundegelegt.

Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere regelt die Sat-
zung.

(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht sein, wer Delegier-
te oder Delegierter in der Verbandsversammlung ist. Im üb-
rigen gilt § 13 Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) In der Satzung kann bestimmt werden, dass für jedes Mit-
glied des Verbandsrates in gleicher Weise ein stellvertretendes 
Mitglied des Verbandsrates gewählt wird.

(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter. Gehört die oder der Vorsitzende den Mit-
gliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder 4 an, ist die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter von den Mitgliedern ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 zu stellen. Gehört die 
oder der Vorsitzende den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 oder 2 an, ist die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter von den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
oder 4 zu stellen. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen der anwesenden Mitglie-
der des Verbandsrates auf sich vereinigt. Kommt eine Wahl 
hiernach nicht zustande, ist gewählt, wer in einem zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt fünf Jahre. Die 
Mitglieder führen nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. Im Übrigen gilt § 13 Absatz 6 entsprechend.

(7) Die Verbandsversammlung kann Mitglieder des Verbands-
rates und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wegen 
grober Verletzung der ihnen dem Verband gegenüber oblie-
genden Pflichten abwählen. Der Beschluss bedarf der Mehr-
heit von zwei Dritteln aller Delegierten. In derselben Sitzung 
ist eine Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit vorzunehmen.

§ 17 
Aufgaben des Verbandsrates

(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben. Er ist an die Beschlüsse der Verbands-
versammlung gebunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand.

(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand und bestellt ein Vor-
standsmitglied zur oder zum Vorsitzenden des Vorstandes. 
Das Vorstandsmitglied, das insbesondere für personelle und 
soziale Angelegenheiten des Verbandes zuständig ist, darf 
nicht gegen die Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-
Vertreterinnen oder -Vertreter gewählt werden.

(3) Für die Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus einem 
wichtigen Grund ist § 18 Absatz 5 entsprechend anzuwenden. 
Die Abberufung des gemäß Absatz 2 Satz 2 gewählten Vor-
standsmitgliedes ist nur mit den Stimmen der Mehrheit der 
Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter möglich.

(4) Der Verbandsrat beschließt über:

1.  seine Geschäftsordnung,

2.  die Bestellung von Beauftragten nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz, dem Abfallgesetz und dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz,

3.  den Abschluss von Dienstverträgen mit dem Vorstand,

4.  die Geschäftsordnung für die Verbandsverwaltung,

5.  die übrigen Zuständigkeiten des gemäß Absatz 2 Satz 2 ge-
wählten Vorstandsmitgliedes innerhalb des Vorstandes,

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplan-
mäßigen Ausgaben oder erfolggefährdenden Mehraufwen-
dungen.

(5) Der Zustimmung des Verbandsrates bedarf der Vorstand in 
folgenden Angelegenheiten:

 1.  Entwürfe der Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 und Ent-
wurf des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach § 53 des 
Landeswassergesetzes,

 2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Verbandsunternehmen,

 3.  Anordnung der Inanspruchnahme von Grundstücken und 
Anlagen der Mitglieder und von Dritten sowie Festset-
zung des Geldausgleichs (§ 7 Absatz 5),

 4.  Anträge auf Durchführung von Enteignungsverfahren (§ 9),

 5.  Gewährung von Darlehen an Stellen außerhalb des Ver-
bandes,

 6.  Bestellung von Sicherheiten aller Art, insbesondere über 
das Eingehen von Bürgschaften, Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,

 7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsgesellschaften sowie 
in Vereinigungen bürgerlichen Rechts mit eigener oder 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine wirtschaft-
liche Betätigung ausgerichtet sind, oder in kommunale 
Arbeitsgemeinschaften oder Zweckverbände und Beteili-
gung als stiller Gesellschafter an einem Handelsgewerbe 
sowie bei Änderungen der diesen Geschäften zugrunde 
liegenden Verträgen,

 8.  Abschluss und Kündigung von Tarifverträgen sowie 
Grundsätze für die Anstellungsverhältnisse der Beschäf-
tigten,

 9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen aufsichtsrechtliche 
Verfügungen und Anordnungen,

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32),

11.  Geschäftsordnung für den Vorstand,

12.  Geschäfte und sonstige Angelegenheiten von herausra-
gender Bedeutung, deren Wert die in der Satzung festzu-
setzenden Beträge erreicht oder überschreitet,

13.  Entwurf des Wirtschaftsplans und seiner Änderungen und 
der Finanzplanung (§ 22 a).

§ 18 
Sitzungen des Verbandsrates, Beschlussfassung

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsrates lädt die Mit-
glieder des Verbandsrates unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens zweiwöchiger Frist zu den Sitzungen und leitet sie.
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verpflichtet; es kann auch vor Erlöschen seiner Mitgliedschaft 
nach § 6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für die Zeit nach sei-
nem Ausscheiden wie ein Mitglied zu den Aufwendungen des 
Verbandes herangezogen werden, die durch das ausscheidende 
Mitglied verursacht wurden und nach dem Ausscheiden nicht 
vermieden werden können. Entsprechendes gilt für die Ein-
schränkung der Teilnahme eines Mitgliedes an dem Verband.

§ 26 
Beitragsmaßstab

(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder im Verhält-
nis der Vorteile, die sie von der Durchführung der Aufgaben 
des Verbandes haben oder zu erwarten haben, und der Kosten, 
die der Verband auf sich nimmt, um von ihnen herbeigeführte 
oder zu erwartende nachteilige Veränderungen zu vermeiden, 
zu vermindern, zu beseitigen oder auszugleichen oder ihnen 
obliegende Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die 
Übernahme oder Erleichterung einer Pflicht des Mitgliedes 
durch den Verband und die Möglichkeit, die Maßnahmen des 
Verbandes zweckmäßig oder wirtschaftlich auszunutzen.

(2) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 4 dem Verband entstehenden Kosten sind durch Bei-
träge der Mitglieder zu decken, die die nachteiligen Verände-
rungen verursacht haben.

(3) Die Kosten, die dem Verband für die Beschaffung und  
Bereitstellung von Wasser zur Trink- und Betriebswasser-
versorgung sowie für den Ausgleich der Wasserführung ge- 
mäß § 2 Absatz 2 entstehen, sind durch Beiträge der Mitglieder 
gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu decken. Die Beiträge 
richten sich nach dem Volumenstrom des von diesen Mitglie-
dern entnommenen Wassers. Die Berechnung der Beiträge 
richtet sich danach, ob das entnommene Wasser dem Verbands-
gebiet dauernd entzogen oder zum Teil wieder zugeführt wird, 
und nach dem Maß des Interesses an der regelmäßigen Zufüh- 
rung reinen Wassers. § 15 des Biggetalsperregesetzes gilt ent-
sprechend.

(4) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Ab-
satz 1 Nummern 6 bis 8 dem Verband entstehenden Kosten 
sind durch Beiträge der in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1 und 4 bezeichneten Mitglieder, die Abwasser ableiten, 
sowie durch die Wasserentnehmer im Sinne von § 6 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nummer 3 zu decken. Die Wasserentnehmer 
haben jedoch zu diesen Kosten nur insoweit beizutragen, 
als sie Unternehmen des Verbandes im Sinne von Satz 1 
verursachen oder davon Vorteil haben, sofern die Unterneh-
men über die Erfüllung von Aufgaben hinausgehen, die dem 
Verband auf Grund gesetzlicher Verpflichtung obliegen; das 
Nähere regelt die Satzung. Diese Beiträge werden auf die Was-
serentnehmer verteilt nach dem Vorteil, der ihnen aus den Maß-
nahmen gemäß Satz 2 erwächst, und den nachteiligen Verände-
rungen, die sie verursachen. Bei der Veranlagung der Mitglieder 
gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 4 sind die durch 
den Volumenstrom des abgeleiteten Abwassers und dessen 
Schädlichkeit hervorgerufenen Verunreinigungen und die zur 
Beseitigung des Abwassers, Grubenwassers, der Klärschläm-
me sowie sonstiger fester Stoffe dienenden Aufwendungen des 
Verbandes und, sofern ihnen aus deren Beseitigung Vorteile er-
wachsen, diese Vorteile vornehmlich zu berücksichtigen.

(5) Veränderungen bei einem Mitglied des Verbandes, die 
Auswirkungen auf die Höhe seines Beitrages haben, werden 
vom nächsten Veranlagungsjahr an berücksichtigt.

(6) Der Verband hat nach den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 
Veranlagungsrichtlinien zu erlassen, die den Mitgliedern ge-
mäß § 33 Absatz 1 Satz 1 bekanntzumachen sind.

§ 27 
Veranlagung

(1) Auf Grund des festgestellten Wirtschaftsplanes berechnet 
der Vorstand nach den Veranlagungsrichtlinien die Beiträge. 
Er führt die Beiträge – nach Beitragsgruppen getrennt – mit 
den zugehörigen Berechnungsgrundlagen in einer Beitrags-
liste auf und setzt die Beiträge fest. Der Vorstand teilt un-
verzüglich jedem Mitglied seinen Beitrag für die jeweilige 
Beitragsgruppe, die wesentlichen Berechnungsgrundlagen 
hierzu, die Zahlstelle und die Zahlungsfrist mit (Beitragsbe-
scheid) und zieht die Beiträge ein.

(2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme in die Beitragsliste und die dazugehörigen 
Unterlagen unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuweisen. 
Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein neues Mitglied ist 
mit dem ersten Beitragsbescheid über bestehende Rechte und 
Pflichten unter Beifügung von Gesetz, Satzung und Veranla-
gungsrichtlinien zu unterrichten.

(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der Veranlagte inner-
halb eines Monats nach dessen Zustellung Widerspruch einle-
gen. Hilft der Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuss vor.

(4) Soweit es für die Verwaltung und die Arbeiten des Ver-
bandes erforderlich ist, kann der Vorstand vor der Ermittlung 
und Bestimmung des Beitragsverhältnisses vorläufige Beiträ-
ge nach dem voraussichtlichen Beitragsverhältnis festsetzen.

(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung des Vorstandes 
entstandener Minder- oder Mehrbeitrag eines Mitgliedes des 
Verbandes gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festgesetzten 
Beiträgen ist unter den übrigen Mitgliedern derselben Bei-
tragsgruppe im Verhältnis der von ihnen im Veranlagungsjahr 
zu leistenden Beiträge aufzuteilen und bei der nächstmög-
lichen Veranlagung auszugleichen. Nicht einziehbare Beiträ-
ge sind anteilig von allen übrigen Mitgliedern des Verbandes 
zu tragen und ihrem nächsten Jahresbeitrag zuzurechnen, so-
weit keine Deckung aus der Rücklage beschlossen wird.

(6) Werden im Laufe eines Wirtschaftsjahres Ausgaben erfor-
derlich, die nur auf Grund einer Änderung des Wirtschafts-
planes geleistet werden können, sind die dafür benötigten Bei-
träge spätestens im darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag 
zur Beitragsliste aufzunehmen. Für die Aufstellung und Fest-
setzung der Nachtragsliste sowie für die Veranlagung gelten 
die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

(7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen in Geld nicht rechtzeitig leistet, hat nach Maß-
gabe des § 240 der Abgabenordnung einen Säumniszuschlag 
zu zahlen, den der Vorstand festsetzt und einzieht.

§ 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, Vollstreckung

(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Gesetzes sind öf-
fentliche Lasten (Abgaben). Sie ruhen auf den Grundstücken, 
Bergwerken und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teilnimmt.

(2) Für die Beitreibung der Beitragsforderungen und der son-
stigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Geld ist Voll- 
streckungsbehörde der Vorstand, der sich zur Durchführung 
der Vollstreckung der Gemeinden oder Gemeindeverbände be-
dienen kann. Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genommenen Gemeindever-
band abzuführenden Kostenbeitrag je Vollstreckungsersuchen.
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Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge

§ 22 
(weggefallen)

§ 22 a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung

(1) Der Verband wirtschaftet nach den Grundsätzen des kauf-
männischen Rechnungswesens. Für die Buchführung des 
Verbandes, die Kostenrechnung und den Jahresabschluss sind 
§ 19 Absatz 1 Sätze 1, 2 erste Alternative, Absätze 2 und 3, §§ 21, 
22 Absatz 1, §§ 23 und 24 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes Wirtschaftsjahr 
vor seinem Beginn den Wirtschaftsplan fest und beschließt 
über den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und den 
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung. Der Wirt-
schaftsplan muss ausgeglichen sein. Wirtschaftsjahr ist das 
Kalenderjahr.

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-
mögensplan und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan 
sind als Anlagen der Nachweis der Rücklagen und die Finanz-
planung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend.

(4) Der von der Verbandsversammlung festgestellte Wirt-
schaftsplan ist unverzüglich mit seinen Anlagen der Aufsichts-
behörde anzuzeigen.

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheb-
lich verschlechtern wird und diese Verschlechterung eine 
Änderung des Vermögensplanes bedingt,

2.  höhere Kredite erforderlich werden,

3.  im Vermögensplan über- und außerplanmäßige Ausgaben 
für Investitionen durch Einsparungen oder Mehreinnahmen 
nicht gedeckt werden können,

4.  im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen werden sollen oder

5.  eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stel-
lenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von 
Aushilfskräften handelt.

(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind der Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen.

(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Betriebsführung kann 
die Aufsichtsbehörde im Einzelfall zeitlich begrenzte Abwei-
chungen und Ergänzungen unter Beachtung der Grundsätze 
des kaufmännischen Rechnungswesens von und zu den in 
Absatz 1 und 3 genannten Regelungen der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über den  
Wirtschaftsplan, den Jahresabschluss, die Buchführung, die 
Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit zulassen.

(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Beginn des Wirtschafts-
jahres nicht festgestellt, gelten die Ansätze und Kreditermäch-
tigungen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der Wirtschafts-
planentwurf für das betreffende Jahr niedrigere Ansätze und 
eine niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten diese. Die Bei-
träge sind nach der Beitragsliste des Vorjahres vorbehaltlich 
einer späteren Verrechnung zu zahlen. 

(9) Die Verbandsversammlung stellt jährlich mit dem Wirt-
schaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung auf, die mit den 
Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und 
Deckungsmöglichkeiten darstellt. Das erste Planungsjahr der 
Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

(10) Der Vorstand stellt den Jahresabschluss in der ersten 
Hälfte des Wirtschaftsjahres für das vergangene Wirtschafts-
jahr auf. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses betraute 
Stelle soll alle fünf Jahre gewechselt werden. Der Jahresab-
schluss ist nach den Vorschriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilungen 
zu veröffentlichen.

§ 23 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben dürfen 
nur in Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses geleistet werden. Die Deckung im laufenden 
Haushalt muss gewährleistet sein.

(2) Ausgaben nach Absatz 1 sind zusammen mit einem  
Deckungsvorschlag in der nächsten Sitzung dem Verbandsrat 
zum Zwecke der Entlastung des Vorstandes zur Genehmigung 
vorzulegen.

§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und Prüfungswesen, 

Wirtschaftsführung

(1) Der Verband soll zur Sicherung der Wirtschaftsführung 
und, soweit erforderlich, für Zwecke des Vermögensplans 
sowie zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge Rücklagen in 
angemessener Höhe bilden.

(2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungs-
wesen und das Verfahren für die Rechnungsprüfung sind in 
der Satzung zu regeln.

§ 25 
Beiträge

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten, seiner Ver-
bindlichkeiten und zu einer ordentlichen Wirtschaftsführung 
erforderlich sind, soweit andere Einnahmen zur Deckung der 
Ausgaben des Verbandes nicht ausreichen.

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, die nach Maßga-
be der Satzung fällig werden. Der Verband ermittelt spätestens 
ab dem 1. Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirtschaft-
lichen Grundsätzen. Zu den nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören auch Entgelte für 
in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen, 
die nach der vermutlichen Nutzungsdauer gleichmäßig zu 
verteilen sind, sowie eine angemessene Verzinsung des aufge-
wandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Zuschüs-
sen Dritter aufgebrachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. 
Der Verband kann eine Eigenfinanzierung auch mittels ange-
messener Direktfinanzierung der Ausgaben des Vermögens-
plans durch Beiträge sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu 
ermittelnden Kosten hierdurch nicht unterschritten werden.

(3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes auferlegt worden sind oder 
auferlegt werden, gelten als Leistung zu den Beiträgen des 
Benutzers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche gilt, wenn 
zwischen dem Benutzer und dem Verband eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen worden ist.

(4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur Leistung der für 
die Zeit bis zu seinem Ausscheiden festgesetzten Beiträge 
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich im Rahmen der Aufsicht 
jederzeit, auch durch Beauftragte, über alle Angelegenheiten 
des Verbandes unterrichten.

§ 36 
Anordnung und Aufhebung von Maßnahmen

(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz oder Satzung 
obliegenden Aufgaben oder Pflichten nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht im erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, dass er innerhalb einer bestimmten Frist das 
Notwendige veranlasst. Die Aufsichtsbehörde hat die gefor-
derte Handlung im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre 
Anordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, anstelle und 
auf Kosten des Verbandes selbst durchführen oder von einem 
anderen durchführen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderlichen Entschei-
dungen der Verbandsorgane.

(2) Kommt der Verband einer rechtlichen Verpflichtung nicht 
nach und unterlässt oder verweigert er es, die dafür erfor-
derlichen Mittel in den Wirtschaftsplan aufzunehmen oder 
außerplanmäßig zu genehmigen, kann die Aufsichtsbehörde 
unter Anführung der Gründe die Aufnahme der erforderlichen 
Mittel in den Wirtschaftsplan verfügen oder die außerplan-
mäßigen Ausgaben feststellen und die Einziehung der erfor-
derlichen Beiträge anordnen.

(3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Verbandsversammlung 
und des Verbandsrates, die gegen Gesetz oder Satzung ver-
stoßen, schriftlich unter Darlegung der Gründe zu beanstan-
den. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Heben 
die Verbandsversammlung oder der Verbandsrat beanstandete 
Beschlüsse nicht auf, entscheidet die Aufsichtsbehörde über 
die Rechtmäßigkeit der Beanstandung. Die aufschiebende 
Wirkung bleibt bestehen.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Beschlüsse und An-
ordnungen des Verbandes, die das Gesetz oder die Satzung 
verletzen oder den Aufgaben und Pflichten des Verbandes 
zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Monaten aufzuheben 
und zu verlangen, dass Maßnahmen, die auf Grund solcher 
Beschlüsse oder Anordnungen getroffen sind, rückgängig ge-
macht werden.

§ 37 
Beauftragte oder Beauftragter der Aufsichtsbehörde

(1) Wenn und solange die Befugnisse der Aufsichtsbehörde 
nach § 36 nicht ausreichen, um eine ordnungsgemäße Wahr-
nehmung der Aufgaben des Verbandes zu sichern, kann die 
Aufsichtsbehörde eine Beauftragte oder einen Beauftragten 
bestellen, die oder der alle oder einzelne Aufgaben des Ver-
bandes auf dessen Kosten wahrnimmt. Die oder der Beauf-
tragte hat die Stellung eines Organs des Verbandes.

(2) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, welche Entschädigung 
der Verband der oder dem Beauftragten zu leisten hat.

§ 38 
Genehmigung von Geschäften

(1) Der Verband bedarf der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde

1.  für Geschäfte im Sinne von § 17 Absatz 5 Nummer 7,

2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den mit erheblichem Wert, zur unentgeltlichen Überlassung 
der Nutzung von Vermögensgegenständen auf Dauer, so-
weit die Nutzung einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenstän-

den, wenn der Erlös nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird,

3.  zur Gewährung von Darlehen über 10 000 Euro an Be-
schäftigte des Verbandes, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen an Stellen außer-
halb des Verbandes,

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Absätze 1 und 4, § 19 Absatz 1 
Satz 1, § 29 Absätze 1 und 2 aufgeführten Personen, soweit 
es sich nicht um Dienstverträge oder um Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung handelt,

5.  zur Bestellung von Sicherheiten aller Art, insbesondere 
über das Eingehen von Bürgschaften, Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung.

(2) Der Beschluss nach § 17 Absatz 5 Nummer 7 ist unter 
folgenden Maßgaben genehmigungsfähig:

1.  Die Bildung beziehungsweise der Eintritt ist zur Erfüllung 
der verbandseigenen Aufgaben zwar nicht erforderlich, 
aber dienlich,

2.  es besteht ein Zusammenhang mit den hoheitlichen Ver-
bandsaufgaben, die selbst beim Verband verbleiben,

3.  die Ausführung der dem Verband nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird nicht beeinträchtigt,

4.  es besteht keine Interessenskollision mit dem Verband und

5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsoffenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV.NRW.S. 950) in der jeweils gel-
tenden Fassung findet Anwendung.

(3) Das Nähere zu Absatz 1 Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.

(4) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband ohne die erfor-
derliche Genehmigung vornimmt, sind unwirksam. Die Ge-
währung von Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane und 
des Widerspruchsausschusses ist unzulässig.

Zehnter Teil 
Auflösung

§ 39 
(weggefallen)

§ 40 
Auflösung

Der Verband kann nur durch Gesetz aufgelöst werden.

§ 41 
(weggefallen)

Artikel 2

Artikel 3 
Inkrafttreten

Artikel 1 und 2 treten am 1. Juli 1990 in Kraft. 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Gesetz

(3) Die Beitreibung kann auch gegen den Pächter oder denje-
nigen anderen Nutzungsberechtigten der zum Verband gehö-
renden Grundstücke und Anlagen gerichtet werden, der sein 
Recht vom Eigentümer herleitet, bei Nutzung eines Teiles 
nur wegen des hierauf entfallenden Beitragsteiles; zu den 
Nutzungsberechtigten gehört auch der Mieter einer Anlage 
oder einer gesonderten Arbeitsstelle in einer Anlage. Dies 
gilt nicht, wenn die von dem Nutzungsberechtigten recht- 
mäßig ausgeübte Nutzungsart wesentlich von der Nutzungs-
art abweicht, aus der die Beitragspflicht des Eigentümers ent-
standen ist. Die Frist für das Rechtsmittel nach § 27 Absatz 3 
beginnt für den Nutzungsberechtigten mit der Zustellung der 
Aufforderung, den Beitrag zu leisten.

(4) Für die Verjährung von Beiträgen und sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Forderungen in Geld sind die Vorschriften 
der Abgabenordnung über die Zahlungsverjährung (§§ 228 
bis 232) entsprechend anzuwenden.

Siebenter Teil 
Widerspruchsausschuss

§ 29 
Widerspruchsausschuss

(1) Der Widerspruchsausschuss besteht aus

1.  einer oder einem von der Aufsichtsbehörde zur oder zum 
Vorsitzenden zu berufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten oder tarifbeschäftigten Person, die oder der die 
Befähigung zum Richteramt besitzt,

2.  einer oder einem von der Aufsichtsbehörde zu berufenden 
höheren technischen Beamtin oder Beamten oder ver-
gleichbaren tarifbeschäftigten Person der staatlichen Um-
weltverwaltung,

3.  sechs weiteren von der Verbandsversammlung zu wählen-
den Mitgliedern. Die Voraussetzungen nach § 13 Absätze 1 
und 2 müssen vorliegen. Die Mitglieder nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 bis 4 müssen mindestens durch je ein 
Mitglied vertreten sein.

Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses dürfen nicht 
dem Verbandsrat angehören.

(2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise eine Stellvertre-
terin oder ein Stellvertreter berufen oder gewählt.

(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschusses beträgt fünf 
Jahre. Wiederberufung und Wiederwahl sind zulässig. Die Mit-
glieder und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter führen 
nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der neue Wi-
derpruchsausschuss gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 aus seinem Hauptamt aus, 
ist seine Abberufung zulässig. Im Übrigen gilt § 13 Absatz 6 
entsprechend.

(4) Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses sind an Wei-
sungen nicht gebunden.

(5) Der Widerspruchsausschuss regelt sein Verfahren in einer 
Verfahrensordnung.

§ 30 
Aufgaben des Widerspruchsausschusses

Der Widerspruchsausschuss entscheidet über Widersprüche 
nach § 7 Absatz 5, § 8 Absatz 2, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 3, 
§ 32 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 3 des Biggetalsperregesetzes, 
soweit der Vorstand ihnen nicht abgeholfen hat. Er entschei-

det ferner über Anträge nach § 80 der Verwaltungsgerichts-
ordnung, denen der Vorstand nicht stattgegeben hat.

§ 31 
Kosten des Widerspruchsverfahrens

(1) Die Kosten der Veranlagung und des Widerspruchsaus-
schusses trägt der Verband.

(2) Soweit dem Verband Kosten des Widerspruchsverfahrens 
zu erstatten sind, werden für die Einziehung der Kosten die 
für die Einziehung der Beiträge geltenden Vorschriften ange-
wendet.

Achter Teil 
Zwangsmittel, Bekanntmachungen

§ 32 
Zwangsmittel

(1) Die Erfüllung von Pflichten gemäß §§ 7 und 8 oder auf 
Grund der Satzung kann mit den Zwangsmitteln des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len durchgesetzt werden mit der Maßgabe, dass ein Zwangs-
geld bis zur Höhe von 25 000 Euro festgesetzt werden kann. 
Mit Zustimmung des Verbandsrates fertigt der Vorstand den 
Bescheid aus. Dieser ist zuzustellen. Das Zwangsgeld fällt an 
den Verband.

(2) Gegen Anordnungen nach Absatz 1 ist der Widerspruch 
zulässig. Hilft der Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuss zur Entscheidung vor.

(3) Für die Beitreibung des Zwangsgeldes und der hierbei ent-
standenen Kosten gilt § 28 Absatz 2.

§ 33 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen für die Mitglieder erfolgen durch un-
mittelbare schriftliche oder elektronische Unterrichtung der 
Betroffenen. Für die Bekanntmachung umfangreicher Mittei-
lungen genügt ein Hinweis auf den Ort, an dem die Mitteilung 
eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist die Auslegungsfrist, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss, anzugeben. Die 
Satzung bestimmt, an welchen Orten auszulegen ist.

(2) Die Satzung regelt, in welcher Weise die für die Öffentlich-
keit bestimmten Mitteilungen bekanntgemacht werden. § 11 
Absatz 4 bleibt unberührt.

Neunter Teil 
Rechtsaufsicht

§ 34 
Aufsicht

(1) Der Verband steht unter der Aufsicht des Staates. Auf-
sichtsbehörde ist das für Umwelt zuständige Ministerium.

(2) Die Aufsicht stellt sicher, dass der Verband die ihm oblie-
genden Aufgaben und Pflichten nach geltendem Recht und im 
Einklang mit den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Landes erfüllt.

§ 35 
Teilnahme an Sitzungen, 

Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

(1) Die Vertreterin oder der Vertreter der Aufsichtsbehörde 
ist zu den Sitzungen der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates entsprechend § 15 Absatz 1, § 18 Absatz 1 einzu-
laden.

13

1312



Satzung

14

§ 5
Bildung von Stimmgruppen

(zu § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 7 RuhrVG)

(1) 1 Für die Mitgliedergruppen gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 4 RuhrVG ist jeweils eine Stimmgruppe zu bilden. 
2 Die oder der Vorsitzende des Vorstandes weist die Mitglieder 
mit Bekanntgabe der Auszüge aus der Liste gemäß § 13 Absatz 7 
RuhrVG spätestens sieben Monate vor Beendigung der Amts-
zeit der Delegierten schriftlich darauf hin, dass sie sich mit 
ihren Beitragsteileinheiten innerhalb ihrer Mitgliedergruppe 
an einer Stimmgruppe beteiligen können. 3 Mitglieder, die 
aufgrund ihrer Beiträge mehr als einer Mitgliedergruppe zu-
geordnet werden können, können sich wahlweise mit ihren 
Beitragsteileinheiten nur einer Stimmgruppe anschließen. 
4 Ein Auszug aus der Liste ist auch den jeweils zuständigen 
kommunalen Spitzenverbänden und Industrie- und Handels-
kammern zuzuleiten.

(2) Die Mitglieder haben dem Vorstand innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Wochen nach der Bekanntgabe gemäß 
Absatz 1 schriftlich mitzuteilen, ob sie sich an einer Stimm-
gruppe beteiligen möchten und welcher sie sich im Fall des 
Absatzes 1 Satz 3 anschließen.

(3) Die Liste gemäß § 13 Absatz 7 RuhrVG kann von den 
Mitgliedern und ihren Beauftragten am Sitz der Verbandsver-
waltung und der örtlichen Verwaltungen des Verbandes ein-
gesehen werden.

§ 6
Wahl der Delegierten der Stimmgruppen

(zu § 12 Absatz 3 und § 13 Absätze 6 und 7 RuhrVG)

(1) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes gibt den zu einer 
Stimmgruppe zusammengeschlossenen Mitgliedern die Zu-
sammensetzung der Stimmgruppe und die Anzahl der von ihr 
zu wählenden Delegierten bekannt und fordert sie auf, mindes- 
tens soviele Wahlvorschläge zu machen, wie Delegierte von 
der Stimmgruppe gewählt und entsandt werden können.
(2) 1 Jedes Mitglied ist innerhalb seiner Stimmgruppe stimm-
berechtigt und erhält soviele Stimmen, wie seine Beitragsteil-
einheit, abgerundet in vollem Euro, beträgt. 2 Eine Aufteilung 
der Stimmen auf mehrere Stimmgruppen ist nicht zulässig.

(3) 1 Jede oder jeder Stimmberechtigte ist berechtigt, Vorschlä-
ge für die Wahl der in ihrer oder seiner Stimmgruppe zu wäh-
lenden Delegierten zu machen. 2 Die Wahlvorschläge sind in-
nerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe gemäß Absatz 1 
dem Vorstand schriftlich einzureichen; § 4 Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 3 Später eingehende Wahlvorschläge kön-
nen nur berücksichtigt werden, solange die Anzahl der Vor-
geschlagenen unzureichend ist. 4 Die oder der Vorsitzende des 
Vorstandes hat weitere Wahlvorschläge anzufordern, wenn 
mit den eingereichten Vorschlägen die Voraussetzungen des 
§ 13 Absatz 5 Sätze 2 und 3 RuhrVG nicht erfüllt werden kön-
nen oder die Anzahl der Vorgeschlagenen unzureichend ist.

(4) 1 Aus den Wahlvorschlägen werden für jede Stimmgruppe 
Stimmzettel zusammengestellt. 2 Die oder der Vorsitzende des 
Vorstandes leitet diese den Stimmberechtigten zur Wahl zu.

(5) 1 Werden aus einer Stimmgruppe nicht mehr Wahlvor-
schläge gemacht als auf sie Delegierte entfallen und ver-
langt kein Mitglied dieser Stimmgruppe nach Zuleitung der 
Wahlvorschläge gemäß Absatz 4 innerhalb einer von der oder 
dem Vorsitzenden des Vorstandes bestimmten Ausschlussfrist 
schriftlich die Durchführung einer Wahl auf schriftlichem 
Wege, sind die Vorgeschlagenen dieser Stimmgruppe gewählt. 
2 Die Ausschlussfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.

(6) Liegen aus einer Stimmgruppe mehr Wahlvorschläge vor 
als auf sie Delegierte entfallen oder verlangt ein Mitglied die 

Durchführung einer Wahl, findet innerhalb einer von der oder 
dem Vorsitzenden des Vorstandes bestimmten weiteren Aus-
schlussfrist eine Wahl der Delegierten auf schriftlichem Wege 
durch Rücksendung der Stimmzettel statt; Absatz 5 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(7) 1 Die Stimmberechtigten können auf dem ihnen zugelei-
teten Stimmzettel höchstens so viele vorgeschlagene Personen 
ankreuzen, wie ihrer Stimmgruppe Delegierte zustehen. 2 Die 
Vorgeschlagenen sind in der Reihenfolge der jeweils höchsten 
auf sie entfallenden Stimmenzahlen gewählt. 3 Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los.

(8) 1 Sind bei den Stimmgruppen der Mitgliedergruppen ge-
mäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 RuhrVG mehr 
Vertreterinnen oder Vertreter der Verwaltung gewählt worden 
als Mitglieder der Vertretung der Gebietskörperschaften, tre-
ten die mit der jeweils geringeren Stimmenzahl gewählten 
Vertreterinnen oder Vertreter der Verwaltung solange zugun-
sten der mit Stimmen bedachten Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaften zurück, bis die Hälfte aller Delegierten 
aus Mitgliedern der Vertretung der Gebietskörperschaften be-
steht. 2 Absatz 7 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

(9) Ist die Zahl der gewählten Delegierten kleiner als die Zahl 
der auf diese Stimmgruppe entfallenden Delegierten, be-
schränkt sich die Gesamtzahl der Delegierten dieser Stimm-
gruppe auf die Zahl der gewählten Delegierten.

(10) 1 Die Auswertung der Stimmzettel ist von je einer Vertre-
terin oder einem Vertreter der Stimmgruppen zu kontrollieren. 
2 Über die Wahlen und ihr Ergebnis sind Niederschriften zu 
fertigen. 3 Die Niederschriften sind von der oder dem Vorsit-
zenden des Vorstandes und den Vertreterinnen oder Vertretern 
der Stimmgruppen zu unterzeichnen und den Mitgliedern so-
wie der oder dem Vorsitzenden des Verbandsrates, den jeweils 
zuständigen kommunalen Spitzenverbänden und Industrie- 
und Handelskammern zuzusenden.

(11) 1 Scheidet eine Delegierte oder ein Delegierter einer 
Stimmgruppe vorzeitig aus (§ 13 Absatz 6 RuhrVG), be-
nennt das Mitglied des Verbandes, dem die oder der ausge-
schiedene Delegierte angehört hat, eine Ersatzdelegierte oder 
einen Ersatzdelegierten. 2 Diese oder dieser Delegierte gilt für 
den Rest der Amtszeit als gewählt. 3 Erlischt das Amt einer 
Delegierten oder eines Delegierten wegen Ausscheidens des 
betreffenden Mitglieds aus dem Verband, gelten die Absätze 
1 bis 10 entsprechend.

§ 7
Liste der Delegierten

(zu § 13 Absatz 7 RuhrVG)
1 Die Delegierten werden vom Vorstand in einer Liste auf-
geführt, die entsprechend den Änderungen fortzuführen ist. 
2 Veränderungen gemäß § 13 Absatz 6 Satz 1 RuhrVG sind 
dem Vorstand unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 3 Die Liste 
kann von den Delegierten sowie den Mitgliedern und ihren 
Beauftragten am Sitz der Verbandsverwaltung und der ört-
lichen Verwaltungen des Verbandes eingesehen werden.

§ 8
Einberufung und Sitzungen

der Verbandsversammlung, Entschädigung
(zu § 15 RuhrVG)

(1) Mitglieder, die Delegierte gemäß § 12 Absatz 2 RuhrVG 
entsenden oder ausschließlich durch Delegierte nach § 12 Ab-
satz 3 RuhrVG vertreten werden, werden zum selben Zeit-
punkt und im selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten, sofern sie dies rechtzeitig beim Verband 
beantragen.
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§ 1 
Sitz, Verbandsgebiet 

(zu § 1 Absatz 2 und § 5 RuhrVG)

(1) Der Sitz des Verbandes ist Essen.

(2) 1 Die äußeren Grenzen des Verbandsgebietes werden in 
einer Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 dargestellt; sie 
kann auch in elektronischer Form geführt werden. 2 Im Be-
darfsfall erstellt die Verbandsverwaltung von Grenzgebieten 
Ausschnitte in geeignetem Maßstab, um die Feststellung zu 
ermöglichen, ob ein Grundstück im Verbandsgebiet liegt.

§ 2 
Mindestbeiträge für die Begründung der Mitgliedschaft, 

Mitgliederverzeichnis 
(zu § 6 RuhrVG)

(1) 1 Der Mindestbeitrag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 RuhrVG 
beträgt für die unter § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 RuhrVG 
fallenden Abwasserableiter ein Fünfzigtausendstel der auf die 
Abwasser ableitenden Mitglieder entfallenden allgemeinen 
Reinhaltungsbeiträge gemäß § 24 Absatz 2, auf volle 5 Euro 
abgerundet. 2 Für die sonstigen gewerblichen Unternehmen 
und Eigentümer im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 RuhrVG (zum Beispiel Triebwerksbesitzer gemäß § 21 
Absatz 2) sowie für die Fälle des § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
RuhrVG beträgt der Mindestbeitrag 100 Euro.

(2) 1 Das Mitgliederverzeichnis wird vom Vorstand auf der 
Grundlage der vom Vorstand festgesetzten Jahresbeiträge auf-
gestellt und jährlich fortgeführt. 2 Das Verzeichnis ist am Sitz 
der Verbandsverwaltung und der örtlichen Verwaltungen des 
Verbandes zur Einsichtnahme auszulegen.

§ 3
Beitragseinheit, Gesamtzahl der Delegierten, Amtszeit 

(zu §§ 12, 13 Absatz 4 RuhrVG)

(1) Ein Einhundertfünfzigstel der Summe aller gemäß § 12 
Absatz 2 RuhrVG zugrunde zu legenden, auf volle Euro abge-
rundeten Jahresbeiträge ergibt eine Beitragseinheit.

(2) Die Gesamtzahl der Delegierten ergibt sich aus der Sum-
me der benannten und gewählten Delegierten gemäß § 12 Ab-
sätze 2 und 3 RuhrVG und den zwei Delegierten gemäß § 12 
Absatz 4 RuhrVG.

(3) Die Amtszeit der Delegierten endet mit Konstituierung der 
neuen Verbandsversammlung, die alle fünf Jahre erfolgt (§ 13 
Absatz 4 RuhrVG).

§ 4
Benennung der Delegierten

(zu §§ 12 Absatz 2, 13 RuhrVG)

(1) 1 Die Mitglieder, die mindestens eine volle Beitragseinheit 
erreichen, haben der oder dem Vorsitzenden des Verbands-
rates innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Aus-
züge der Liste gemäß § 13 Absatz 7 RuhrVG für jede volle 
Beitragseinheit eine oder einen Delegierten schriftlich zu 
benennen. 2 Die zu entsendenden Personen sind mit Vor- und 
Zunamen unter Angabe der Tatsachen, die die Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Delegierteneigenschaft 
begründen, und im Falle des § 13 Absatz 5 RuhrVG auch un-
ter Mitteilung ihres Verhältnisses zur Gebietskörperschaft zu 
benennen.

(2) Für eine Ersatzberufung (§ 13 Absatz 6 RuhrVG) gilt Ab-
satz 1 Satz 2 entsprechend.
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(2) 1 Die oder der Vorsitzende des Verbandsrates teilt nach je-
der Wahl von Vorstandsmitgliedern der Aufsichtsbehörde die 
Zusammensetzung des Vorstandes und die Zuständigkeiten 
der Vorstandsmitglieder mit. 2 Die Aufsichtsbehörde stellt den 
Ausweis für die Vorstandsmitglieder in Form einer Sammel-
bescheinigung aus.

(3) 1 Der gesamte Vorstand entscheidet neben den im Ruhrver-
bandsgesetz genannten Fällen über:

1.  Einholung von Genehmigungen gemäß § 38 Absatz 1 
RuhrVG,

2.  Erlass und wesentliche Änderung wichtiger Anord- 
nungen und Verfügungen,

3.  Abschluss und wesentliche Änderung von Dienstver- 
einbarungen,

4.  Ernennung von Leiterinnen oder Leitern der Geschäfts-
bereiche, Zentralbereiche, Abteilungen und Stabsstellen 
und Außenstellen sowie deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertretern,

5.  Einstellung von Beschäftigten ab Entgeltgruppe 11 des für 
die Beschäftigten des Verbandes geltenden Manteltarifver-
trages sowie alle das Beschäftigungsverhältnis derartiger 
Beschäftigter betreffenden Entscheidungen,

6. Erteilung von Vollmachten.
2 Im Übrigen ist der Vorstand berechtigt, in der Geschäfts- 
ordnung für den Vorstand weitere Fälle zu benennen, in denen 
ebenfalls eine Entscheidung des gesamten Vorstandes herbei-
zuführen ist. 3 Die Ernennung von Leiterinnen oder Leitern 
der Geschäfts- und Zentralbereiche sowie der Innenrevision 
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern bedarf der 
Zustimmung des Verbandsrates.

(4) 1 Geschäfte und sonstige Angelegenheiten, die sich im Rah-
men der Wirtschaftsplanermächtigungen bewegen, sind von 
herausragender Bedeutung im Sinne von § 17 Absatz 5 Num- 
mer 12 RuhrVG, wenn deren Wert 5 Millionen Euro erreicht  
oder  überschreitet. 2 Unberührt hiervon bleibt die Notwendig- 
keit zur Einholung der Zustimmung gemäß § 17 Absatz 5 Num-
mer 2 RuhrVG und der Genehmigung von überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 23 Absatz 2 RuhrVG.

§ 13
Anlagen des Verbandes, Übergabepunkt

(1) 1 Die Anlagen des Verbandes müssen in ihrer Art und hin-
sichtlich ihres Umfangs so beschaffen sein, unterhalten, be-
trieben sowie gegebenenfalls geändert, ergänzt und neugebaut 
werden, dass sie zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes so 
wirtschaftlich wie möglich zu dienen geeignet sind; die hier-
für jeweils in Betracht kommenden Vorschriften und Regeln 
der Technik sind zu beachten. 2 Art und Umfang der Anlagen 
und Maßnahmen ergeben sich im Einzelnen aus den Über-
sichten gemäß § 3 Absatz 2 RuhrVG sowie aus den Abwasser-
beseitigungskonezpten nach § 53 Landeswassergesetz.

(2) 1 Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben ihr vom 
Verband nach Maßgabe von § 53 des Landeswassergesetzes 
zu behandelndes Schmutzwasser dem Verband mit ausrei-
chender Vorflut an einem Punkt zu übergeben, an dem eine 
Kläranlage für diese Mitglieder nach den hierfür in Betracht 
kommenden Regeln der Technik auf hierfür geeignetem Ge-
lände zweckmäßigerweise errichtet oder erweitert werden 
könnte (Übergabepunkt für Schmutzwasser). 2 Der Verband 
hat das Schmutzwasser am Übergabepunkt zu übernehmen. 
3 Soweit den Mitgliedern gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 RuhrVG die Übernahme des in Kleinkläranlagen anfal-
lenden Schlamms obliegt, übernimmt der Verband diesen an 
den von ihm bestimmten Stellen.

(3) 1 Die Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
RuhrVG haben ihr vom Verband nach Maßgabe von § 53 des 
Landeswassergesetzes zu behandelndes mit Niederschlags-
wasser vermischtes Schmutzwasser dem Verband mit ausrei-
chender Vorflut an einem Punkt zu übergeben, an dem eine 
Anlage bzw. Maßnahme zur Behandlung und Rückhaltung 
dieses Abwassers für das erfasste Einzugsgebiet nach den da-
für in Betracht kommenden Regeln der Technik auf hierfür 
geeignetem Gelände zweckmäßigerweise errichtet oder er-
weitert bzw. durchgeführt werden könnte (Übergabepunkt für 
Niederschlagswasser). 2 Der Verband hat dieses Abwasser am 
Übergabepunkt zu übernehmen; für den Teil des Abwassers, 
der einer Kläranlage zuzuführen ist, gelten die Bestimmungen 
des Übergabepunktes für Schmutzwasser gemäß Absatz 2 
sinngemäß.

§ 14
Pflichten zum Schutz von Gewässern,

Grundstücken und Anlagen
(zu § 7 Absatz 1 RuhrVG)

(1) 1 Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben den Ver-
band rechtzeitig zu benachrichtigen, soweit sich ihr Abwasser 
nach Art, Menge oder Beschaffenheit nachhaltig so verändern 
wird, dass sich diese Veränderung auf den Betrieb vorhan-
dener oder die Bemessung geplanter Abwasseranlagen des 
Verbandes auswirken kann. 2 In Zweifelsfällen ist beim Ver-
band Rückfrage zu halten.

(2) 1 Abwässer, von denen zu besorgen ist, dass sie sich der 
zumutbaren Behandlung entziehen, dass sie Betrieb oder Wir-
kung der Behandlung nachteilig beeinflussen, Abwasseranla-
gen beschädigen oder die Klärschlammentsorgung wesentlich 
erschweren, dürfen den der Abwasserbeseitigung dienenden 
Anlagen des Verbandes nicht zugeführt werden. 2 Der Verband 
kann zur näheren Regelung die Übernahme an besondere Be-
dingungen knüpfen, insbesondere von einer Vorbehandlung 
abhängig machen. 3 Die für die Indirekteinleiter geltenden 
Vorschriften und Regelungen des kommunalen Satzungs-
rechts bleiben hiervon unberührt.

(3) 1 Werden Abwässer entgegen Absatz 2 wiederholt oder 
ständig einer Abwasseranlage des Verbandes zugeführt, wird 
der Verband das Mitglied unterrichten, das die Abwässer 
dieser Anlage zugeführt hat. 2 Wird die Zuführung solcher 
Abwässer fortgesetzt, ist der Verband nach vorheriger Unter-
richtung der zuständigen Ordnungsbehörde und nach Ablauf 
einer dem Mitglied schriftlich gesetzten Frist berechtigt, diese 
Abwässer nicht zu übernehmen, es sei denn, dass die Ord-
nungsbehörde den Verband zur weiteren Übernahme anhält.

(4) Sind Stoffe, von denen zu besorgen ist, dass sie sich der 
zumutbaren Behandlung entziehen, dass sie Betrieb oder Wir-
kung der Behandlung nachhaltig beeinflussen, Abwasseran-
lagen beschädigen oder die Klärschlammentsorgung wesent-
lich erschweren können, in eine öffentliche Abwasseranlage 
gelangt, der eine Abwasserbehandlungsanlage des Verbandes 
zugeordnet ist, ist der Verband unverzüglich zu benachrich-
tigen, damit die zum Schutz der Anlagen und Gewässer not-
wendigen Maßnahmen getroffen werden können.

§ 15
Bau- und Maßnahmepläne

(zu § 17 Absatz 5 Nummer 2 RuhrVG)

(1) 1 Die für die Verbandsunternehmen dem Verbandsrat zur 
Zustimmung vorzulegenden Bau- und Maßnahmepläne (§ 17 
Absatz 5 Nummer 2 RuhrVG) müssen getrennt nach den ein-
zelnen Aufgaben des Verbandes die zur Beurteilung von Art, 
Umfang, Zweck und Kosten erforderlichen Angaben enthal-
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(2) 1 Gegenstände, die sich zur öffentlichen Beratung nicht 
eignen, können auf Antrag einer oder eines Delegierten, des 
Verbandsrates oder des Vorstandes in nicht öffentlicher Sit-
zung behandelt werden. 2 Für die Beschlussfassung über die-
sen Antrag gilt § 15 Absatz 6 RuhrVG.

(3) 1 Über Beratungsgegenstände, die nicht auf der Tagesord-
nung stehen, darf nur dann beschlossen werden, wenn mehr 
als die Hälfte aller Delegierten vertreten ist und keine Dele-
gierte oder kein Delegierter widerspricht. 2 Über die Satzung 
und ihre Änderungen, die Veranlagungsrichtlinien und ihre 
Änderungen, die Feststellung des Wirtschaftsplanes und sei-
ner Änderungen sowie die Wahl der Mitglieder des Verbands-
rates darf ohne Ankündigung auf der Tagesordnung nicht be-
schlossen werden.

(4) Die Delegierten können sich in der Verbandsversammlung 
nicht vertreten lassen.

(5) Die Niederschriften über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sollen den Mitgliedern, den Delegierten, den Mit-
gliedern des Verbandsrates, der Aufsichtsbehörde, den Vertre-
terinnen oder Vertretern nach § 15 Absatz 8 RuhrVG sowie 
dem Vorstand innerhalb von sechs Wochen zugeleitet werden.

(6) 1 Beschlüsse der Verbandsversammlung sind in ein Be-
schlussbuch aufzunehmen. 2 Aufgehobene, geänderte und 
ergänzte Beschlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen.

(7) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung der ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden Gegenstände aus ihrer Mitte 
Kommissionen bilden.

(8) Die Delegierten erhalten für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit eine Entschädigung, über deren Höhe die Ver-
bandsversammlung beschließt.

§ 9
Wahl der Mitglieder des Verbandsrates

(zu § 16 RuhrVG)

(1) Der Vorstand stellt mindestens drei Monate vor Ablauf der 
Amtszeit des Verbandsrates fest, wieviel Mitglieder jeweils 
auf die Mitgliedergruppen gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 Num-
mern 1 bis 4 RuhrVG entfallen, und teilt das Ergebnis den 
Vertreterinnen oder Vertretern der Mitgliedergruppen im Ver-
bandsrat mit.

(2) 1 Die Wahl der Mitglieder des Verbandsrates erfolgt je- 
weils getrennt für die Mitglieder nach § 16 Absatz 1 Satz 2 
Nummern 1 bis 5 RuhrVG. 2 Gleiches gilt für die Wahl der 
Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter gemäß § 16 
Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 und 2 RuhrVG mit der Maß-
gabe, dass der Personalrat jeweils eine Empfehlung für die 
zu wählenden Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertre-
ter aussprechen soll. 3Werden bei den Mitgliedergruppen 
gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2 RuhrVG 
mehr Wahlvorschläge für die Vertreterinnen oder Vertreter 
der Verwaltung gemacht als auf sie gemäß § 16 Absatz 1 
Satz 4 RuhrVG entfallen, findet für die Vertreterinnen oder 
Vertreter der Verwaltung und für die Mitglieder der Vertretung 
der Gebietskörperschaft eine getrennte Wahl statt.

(3) 1 Die Mitglieder des Verbandsrates werden bei allseitiger 
Zustimmung durch Handzeichen mittels einer Stimmkarte, 
sonst durch Stimmzettel gewählt. 2 Findet eine Wahl durch 
Abgabe von Stimmzetteln statt, können auf diesem höchstens 
soviele Personen angekreuzt werden, wie Mitglieder zu wäh-
len sind.

(4) 1 Die zur Wahl Vorgeschlagenen sind in der Reihenfolge 
der jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahlen ge-
wählt. 2 Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl unter 

den nicht gewählten Personen statt, die die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen. 3 Bei der Stichwahl entscheidet die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.

(5) Bei einer Ersatzwahl (§ 16 Absatz 6 Satz 4 RuhrVG) gel-
ten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

§ 10
Sitzungen des Verbandsrates,

Beschlussbuch, Entschädigung
(zu § 18 RuhrVG)

(1) 1 Die oder der Vorsitzende des Verbandsrates hat die Ver-
treterin oder den Vertreter der Aufsichtsbehörde in gleicher 
Weise wie die Mitglieder des Verbandsrates zu den Sitzungen 
einzuladen. 2 Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Ver-
bandsrates teil, sofern der Verbandsrat nichts anderes be-
schließt.

(2) Ist ein Mitglied des Verbandsrates an der Teilnahme ver-
hindert, ist dies der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Niederschriften über die Sitzungen des Verbandsrates 
sollen den Mitgliedern des Verbandsrates, dem Vorstand so-
wie der Aufsichtsbehörde innerhalb von sechs Wochen zuge-
leitet werden.

(4) 1 Beschlüsse des Verbandsrates sind in ein Beschlussbuch 
aufzunehmen. 2 Aufgehobene, geänderte und ergänzte Be-
schlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Mitglieder des Verbandsrates erhalten für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit eine Entschädigung, über deren Höhe 
die Verbandsversammlung beschließt.

§ 11
Ausschüsse des Verbandsrates

(1) Der Verbandsrat bildet zu seiner Beratung folgende  
Ausschüsse:

1. Haupt- und Rechnungsprüfungsausschuss,
2. Finanzausschuss,
3. Bauausschuss.

(2) 1 Die Ausschüsse bestehen jeweils aus vier Mitgliedern 
des Verbandsrates. 2 Je ein Mitglied wird von den Mitgliedern 
gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1, 3, 4 und 5 RuhrVG 
gestellt. 3 Der Vorstand nimmt an den Ausschusssitzungen teil. 
4 Jeder Ausschuss kann zu seiner Beratung im Einzelfall sach-
kundige Personen hinzuziehen.

(3) Der Verbandsrat kann weitere Ausschüsse bilden.

(4) 1 Über die Sitzungen der Ausschüsse sind Niederschriften 
zu fertigen. 2 Die Niederschriften sollen allen Verbandsrats-
mitgliedern und dem Vorstand innerhalb von sechs Wochen 
zugeleitet werden.

§ 12
Zusammensetzung des Vorstandes, Zuständigkeiten

(zu § 17 Absatz 5 Nr. 12, §§ 19 bis 21 RuhrVG)

(1) 1 Die oder der Vorsitzende des Vorstandes ist als Leiterin 
oder Leiter der Verbandsverwaltung Dienststellenleiterin oder 
Dienststellenleiter im Sinne des Landespersonalvertretungs-
gesetzes. 2 Im Übrigen ergeben sich die Zuständigkeiten der 
einzelnen Vorstandsmitglieder aus dem Beschluss des Ver-
bandsrates gemäß § 17 Absatz 4 Nummer 5 RuhrVG sowie 
aus der seiner Zustimmung unterliegenden Geschäftsordnung 
für den Vorstand (§ 17 Absatz 5 Nummer 11 RuhrVG).
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(3) Wird entnommenes Wasser dem Verbandsgebiet dauernd 
entzogen (A-Wasser), haben die betreffenden Wasserentneh-
mer von 67 Prozent des entnommenen Wassers Beiträge zu 
zahlen.

(4) Wird entnommenes Wasser bis auf die bei der Nutzung auf-
tretenden Verluste dem Verbandsgebiet wieder zugeführt  (B-
Wasser), haben die betreffenden Wasserentnehmer von 36 Pro- 
zent des entnommenen Wassers Beiträge zu zahlen.

(5) 1 Wird entnommenes Wasser im eigenen Betrieb verwen-
det und zu jeweils mehr als 90 Prozent dem Verbandsgebiet 
wieder zugeführt, haben die betreffenden Wasserentnehmer in 
Abweichung von Absatz 3 Beiträge nach folgender Maßgabe 
zu zahlen:

–  von 18 Prozent des entnommenen Wassers, soweit keine 
Verwendung ausschließlich zu Kühlzwecken erfolgt (C1-
Wasser),

–  von 8 Prozent des entnommenen Wassers bei Verwendung 
ausschließlich zu Kühlzwecken (C2-Wasser).

2 Pumpspeicherwerke haben für das ausschließlich zu Pump-
speicherzwecken entnommene Wasser (C3-Wasser) von 
30 Prozent des Gesamtinhalts des Oberbeckens Beiträge zu 
zahlen.

(6) Wird Wasser in einem von dem Talsperrenausgleich nicht 
unmittelbar beeinflussten Teil des Verbandsgebiets entnom-
men, ist die Hälfte des Beitrags zu zahlen.

(7) 1 Soweit Mitglieder aus Talsperren des Verbandes unmit-
telbar Wasser entnehmen oder daraus unmittelbar vom Ver-
band Wasser erhalten, haben diese für diesen besonderen 
Vorteil einen Sonderbeitrag zu zahlen, dessen Höhe der Vor-
stand im Einvernehmen mit dem Verbandsrat festlegt. 2 Die 
Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 4 sowie getroffene Sonderregelungen bleiben 
hiervon unberührt.

§ 20 a
Sonderbeiträge für Zusatzwassermengen

(1) 1 Wasserentnehmer gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
RuhrVG, die als Wasserversorgungsunternehmen nach dem 31. 
Dezember 2005 zusätzliche Wassermengen entnehmen, weil sie 
durch den Abschluss neuer Verträge neue Versorgungsgebiete 
oder neue Sonderkunden mit einem Mindestabsatz von jeweils 
30 000 m³/a beliefern, haben auf Antrag für diese Zusatz-was-
sermengen lediglich 75 Prozent des Beitrags nach § 20 Absatz 3 
unter Einschluss des Reinhalteanteils gemäß § 24 Absatz 4 
(B-Wasser) zu zahlen; dies gilt auch, soweit das entnom-
mene Zusatzwasser dem Verbandsgebiet dauernd entzogen 
wird. 2 Die Anwendung dieser Regelung ist ausgeschlos-
sen, soweit es sich bei den neuen Versorgungsgebieten oder 
Sonderkunden um solche handelt, die von dem Wasser-
entnehmer oder einem Rechtsvorgänger vor dem 31. De- 
zember 2005 versorgt wurden, aber zwischenzeitlich in 
Wegfall geraten sind. 3 Neue Versorgungsgebiete sind sol-
che, die vor dem 31. Dezember 2005 zu keinem Zeit-
punkt von welchem Wasserversorgungsunternehmen auch 
immer mit Wasser aus einem vom Talsperrenausgleich beein-
flussten Teil des Verbandsgebiets oder aus Talsperren des Ver-
bandes versorgt worden sind. 4 Neue Sonderkunden sind sol-
che, die vor dem 31. Dezember 2005 zu keinem Zeitpunkt, sei 
es als Mitglied des Ruhrverbandes oder als Kunde eines Was-
serversorgungsunternehmens, Wasser aus einem vom Talsper-
renausgleich beeinflussten Teil des Verbandsgebiets oder aus 
Talsperren des Verbandes bezogen haben. 5 Ein Unternehmen, 
das Rechtsnachfolger eines Unternehmens ist, das vor dem  
31. Dezember 2005 Wasser aus einem vom Talsperrenaus-
gleich beeinflussten Teil des Verbandsgebiets oder aus Tal-

sperren des Verbandes bezogen hat, oder das Anlagen, Grund-
stücke oder Betriebsstätten eines Unternehmens übernommen 
hat, die vor dem 31. Dezember 2005 mit Wasser aus einem 
vom Talsperrenausgleich beeinflussten Teil des Verbandsge-
biets beliefert worden sind, gilt nicht als neuer Sonderkunde 
im Sinne dieser Vorschrift.

(2) 1 Wasserentnehmer gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
RuhrVG, die für den eigenen Betrieb nach dem 31. Dezem-
ber 2005 zusätzliche Wassermengen entnehmen, weil sie neue 
eigene Anlagen, Grundstücke oder Betriebsstätten mit einer 
Mindestentnahme von jeweils 30 000 m³/a versorgen, haben 
auf Antrag für diese Zusatzwassermengen lediglich 75 Pro-
zent des Beitrags nach § 20 Absatz 4 zweiter Spiegelstrich 
unter Einschluss des Reinhalteanteils gemäß § 24 Absatz 4 
(C2-Wasser) zu zahlen; dies gilt auch, soweit das entnom-
mene Zusatzwasser nicht ausschließlich zu Kühlzwecken 
verwendet wird. 2 Die Anwendung dieser Regelung ist aus-
geschlossen, soweit es sich bei den neuen Anlagen, Grund-
stücken oder Betriebsstätten um solche handelt, die von dem 
Wasserentnehmer oder einem Rechtsvorgänger vor dem  
31. Dezember 2005 versorgt wurden, aber zwischenzeitlich in 
Wegfall geraten sind.

(3) Nachwirkende Beiträge gemäß § 25 Absatz 4 RuhrVG 
werden durch Sonderbeiträge im Sinne dieser Vorschrift ge-
mindert.

(4) Die Voraussetzungen für die Anwendung der Absätze 1   
und 2 sind von den jeweiligen Mitgliedern im Rahmen der 
Erklärung nach § 28 Absatz 2 nachzuweisen.

(5) Werden Zusatzwassermengen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 
ab dem 1. Januar 2013 erstmals entnommen, sind für diese 
Mengen auf Antrag lediglich folgende Anteile des Beitrags 
nach § 20 Absatz 3 unter Einschluss des Reinhalteanteils ge-
mäß § 24 Absatz 4 (B-Wasser) zu zahlen:

für Mengen von    30 000 m³/a bis   50 000 m³/a: 0,72 
für Mengen über     50 000 m³/a bis    100 000 m³/a: 0,69 
für Mengen über    100 000 m³/a bis    500 000 m³/a: 0,64 
für Mengen über    500 000 m³/a bis 1 000 000 m³/a: 0,59 
für Mengen über 1 000 000 m³/a bis 5 000 000 m³/a: 0,49 
für Mengen über 5 000 000 m³/a: 0,39

(6) Werden Zusatzwassermengen im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
ab dem 1. Januar 2013 erstmals entnommen, sind für diese 
Mengen auf Antrag lediglich folgende Anteile des Beitrags 
nach § 20 Absatz 4 zweiter Spiegelstrich unter Einschluss des 
Reinhalteanteils gemäß § 24 Absatz 4 (C2-Wasser) zu zahlen:

für Mengen von      30 000 m³/a bis   5 000 000 m³/a: 0,72 
für Mengen über   5 000 000 m³/a bis  10 000 000 m³/a: 0,69 
für Mengen über  10 000 000 m³/a bis  50 000 000 m³/a: 0,64 
für Mengen über  50 000 000 m³/a bis 100 000 000 m³/a: 0,59 
für Mengen über 100 000 000 m³/a bis 150 000 000 m³/a: 0,49 
für Mengen über 150 000 000 m³/a: 0,39

(7) Zusatzwassermengen im Sinne der Absätze 1 und 2, die 
bereits vor dem 1. Januar 2013 mit ermäßigten Sonderbeiträ-
gen veranlagt worden sind, werden auch bei Hinzutreten von 
Zusatzwassermengen im Sinne der Absätze 5 und 6 mit den 
bisher maßgeblichen Ermäßigungssätzen veranlagt.
(8) Zuwächse und Rückgänge der Entnahmen im Sinne der 
Absätze 5 und 6 führen zur Anpassung der Ermäßigungssätze.

§ 21
Beiträge für den Ausgleich der Wasserführung
und die Sicherung des Hochwasserabflusses

(1) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 1 RuhrVG entstehenden Kosten werden, soweit sie 
nicht von § 26 Absatz 3 RuhrVG erfasst werden, innerhalb des 
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ten sowie die vorgesehene Finanzierung und, soweit möglich, 
die voraussichtliche Bauzeit darlegen. 2 Den Unterlagen ist 
eine Vorausberechnung der nach Fertigstellung der Maßnah-
men entstehenden jährlichen Wirtschaftsplanbelastungen bei-
zufügen.

(2) 1 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bau-
maßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn die Un-
terlagen im Sinne von Absatz 1 vorliegen. 2 Ausnahmen sind 
zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterla-
gen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veran-
schlagung dem Verband ein Nachteil erwachsen würde.

(3) Verpflichtungen für Baumaßnahmen dürfen erst eingegan-
gen werden, wenn die Finanzierung der einzelnen Vorhaben 
gesichert ist.

§ 16
Wirtschaftsführung; Rechnungswesen

(zu §§ 22 a Absatz 1, 24 Absatz 2 RuhrVG)
1 Soweit diese Satzung in Ergänzung der §§ 22a, 23 und 24 
RuhrVG nichts Näheres oder Abweichendes regelt, sind die 
für das kommunale Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-
Westfalen geltenden Bestimmungen entsprechend anzuwen-
den. 2 Im Einzelnen sind Abweichungen zulässig, die wegen 
der Eigenart der Aufgaben des Verbandes notwendig oder 
zweckmäßig sind. 3 Einzelheiten regelt der Vorstand in einer 
Ordnung für die Wirtschaftsführung sowie in einer Revisions-
ordnung.

§ 17
Jahresabschluss, Rechnungsprüfung

(zu § 24 Absatz 2 RuhrVG)

(1) Prüfstelle für die Prüfung des Jahresabschlusses ist eine 
von der Verbandsversammlung zu bestellende Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (externe Prüfstelle), die die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfungen zu beachten hat.

(2) Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres stellt der Vorstand in 
der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres den Jahresab-
schluss auf und legt ihn der externen Prüfstelle vor.

(3) 1 Die externe Prüfstelle prüft den Jahresabschluss mit al-
len Unterlagen, insbesondere ob der Wirtschaftsplan und die 
für den Jahresabschluss nach § 22 a Absätze 1 und 3 RuhrVG 
maßgebenden Vorschriften eingehalten sind. 2 Der Vorstand 
und der Verbandsrat können der externen Prüfstelle weiterge-
hende Aufträge zur Prüfung der Wirtschaftsführung erteilen.

(4) Die Jahresabschlüsse der Betriebe und Unternehmen, an 
denen der Verband maßgeblich beteiligt ist, sind innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in ent-
sprechender Weise zu prüfen.

(5) Die Prüfberichte der externen Prüfstelle sind dem Vor-
stand und dem Verbandsrat vorzulegen.

(6) 1 Der Verband hat eine interne Prüfstelle (Innenrevision), 
die organisatorisch der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Vorstandes unterstellt ist. 2 Diese nimmt insbesondere fol-
gende Aufgaben wahr: Prüfung

a) der Wirtschaftsführung,

b)  des Jahresabschlusses in Abstimmung mit der externen 
Prüfstelle,

c)  des Zahlungsverkehrs und der Kassen,

d)  der Geschäftsvorfälle und der ihnen zugrunde liegenden 
Belege,

e)  von Vergaben,

f)  des Vermögens,

g) der Einhaltung bestehender Vorschriften und Regelungen,

h)  der Verbandsverwaltung und ihrer Unternehmen auf Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

3 Die interne Prüfstelle ist bei der Durchführung der Prüfungen 
und bei besonderen Prüfungsaufträgen unabhängig von Wei-
sungen des Vorstandes. 4 Der durch besondere Prüfungsaufträge 
veranlasste Umfang der Tätigkeit darf nicht so groß sein, dass 
die interne Prüfstelle nicht mehr jene Prüfungen durchführen 
kann, die sie nach ihrem Ermessen für notwendig hält. 5 Nä-
heres über Organisation, Gegenstand, Art und Umfang der 
internen Prüfung sowie die personelle Ausstattung regelt die 
Revisionsordnung.

§ 18
Abnahme des Jahresabschlusses
und Entlastung des Vorstandes

(zu § 14 Absatz 2 Nummer 6 RuhrVG)

(1) Der Vorstand legt der Verbandsversammlung zu der Sit-
zung, in der über den Wirtschaftsplan des kommenden Jahres 
beschlossen wird, den Jahresabschluss sowie die Jahresab-
schlüsse der Betriebe und der Unternehmungen, an denen der 
Verband maßgeblich beteiligt ist, mit dem Prüfvermerk der 
externen Prüfstelle vor.

(2) Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung gemäß Ab-
satz 1 über die Abnahme des vorgelegten Jahresabschlusses 
und die Entlastung des Vorstandes zu beschließen.

§ 19
Beitragsgruppen und Beitragsbedarf

(zu §§ 25, 27 RuhrVG)

(1) Die Beiträge sind nach den Aufwendungen des Verbandes 
für die einzelnen Aufgaben gemäß § 2 RuhrVG unter Berück-
sichtigung der zugehörigen Einnahmen oder Erträge zu be-
rechnen und getrennt nach Beitragsgruppen in der Beitragliste 
aufzuführen.

(2) 1 Zu den beitragsfähigen Aufwendungen gehören auch 
Abschreibungen auf die ungekürzten Anschaffungs- und Her-
stellungskosten. 2 Entsprechend der Nutzungsdauer sind die 
Abschreibungen gleichmäßig zu bemessen.

§ 20
Entnahmebeiträge 

(zu § 26 Absatz 3 RuhrVG)

(1) 1 Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Absatz 3 RuhrVG 
(Entnahmebeiträge) setzen sich zusammen aus einem Bei-
tragsanteilMenge und einem BeitragsanteilSystem. 2 Der Beitrags-
anteilMenge bestimmt sich nach den von einem Mitglied im 
Erhebungszeitraum entnommenen Wassermengen der in den 
Absätzen 3 bis 5 geregelten Entnahmeklassen. 3 Der Beitrags-
anteilSystem bestimmt sich aus dem Mittel der in den Jahren 
2003 bis 2005 veranlagten Wassermengen; etwaige Zusatz-
wassermengen, für die Sonderbeiträge gemäß § 20a erhoben 
werden, bleiben hierbei außer Betracht.

(2) 1 Hat ein Mitglied oder dessen Rechtsvorgänger im Zeit-
raum 2003 bis 2005 kein Wasser oder weniger als 30 000 m³/a 
Wasser entnommen, wird bis zum Vorliegen von drei aufein-
anderfolgenden Veranlagungsjahren der BeitragsanteilSystem 
auf Grundlage der für den BeitragsanteilMenge maßgeblichen 
Wassermengen festgesetzt; danach bestimmt sich der Bei-
tragsanteilSystem aus dem Mittel der in den ersten drei Veranla-
gungsjahren veranlagten Wassermengen. 2 Hierbei zählen nur 
Veranlagungsjahre, in denen im Erhebungszeitraum ganzjäh-
rig Entnahmen stattgefunden haben. 
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§ 26
Beiträge für die Ermittlung

der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse

Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 Num- 
mer 9 RuhrVG entstehenden Kosten werden, soweit sie nicht 
einzelnen Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 8 
RuhrVG zugeordnet werden können, auf alle Mitglieder im 
Verhältnis ihrer Beitragsanteile am Gesamtbeitrag verteilt.

§ 26 a
Sonderbeiträge für übernommene Aufgaben

(zu §§ 4 Absatz 1, 11 Absatz 3 Nummer 10 RuhrVG)
1 Aufwendungen, die dem Verband aus der Wahrnehmung 
übernommener Aufgaben entstehen, werden, sofern sie dem 
ausschließlichen Vorteil eines Mitglieds dienen, in einem 
Teilwirtschaftsplan gesondert ausgewiesen und dem vorteil-
habenden Mitglied durch Beiträge auferlegt, dessen Aufgabe 
übernommen worden ist. 2 Entsprechendes gilt im Falle der 
Übernahme von Aufgaben mehrerer Mitglieder oder einer 
Mitgliedergruppe.

§ 27
Auftragsmaßnahmen

Die Aufwendungen für Auftragsmaßnahmen im Sinne von 
§ 2 Absatz 5 RuhrVG werden nicht im Wege der Veranlagung 
eingezogen, sondern von den Auftraggebern aufgrund eines 
mit ihnen abzuschließenden privatrechtlichen Vertrages er-
setzt.

§ 28
Veranlagung 

 (zu §§ 7, 27 RuhrVG)

(1) 1 Die Veranlagung ist für das laufende Wirtschaftsjahr 
vorzunehmen. 2 Dabei sind grundsätzlich die Verhältnisse des 
Vorjahres zugrunde zu legen (Erhebungszeitraum). 3 Soweit 
dies nicht möglich ist, sind die Verhältnisse des laufenden 
Wirtschaftsjahres – notfalls im Wege der Schätzung – einzu-
setzen. 4 Ein etwaiger Ausgleich ist bei der nächsten Veranla-
gung durchzuführen.

(2) 1 Die Mitglieder haben auf Anforderung des Vorstandes in-
nerhalb einer von ihm bestimmten Frist eine Erklärung über 
ihre für die Veranlagung zu berücksichtigenden tatsächlichen 
Verhältnisse abzugeben. 2 Innerhalb dieser Frist haben die Mit-
glieder auch Änderungen anzumelden, die gegenüber frühe-
ren Erhebungen eingetreten sind oder eintreten (§ 7 Absatz 6 
RuhrVG).

(3) Nach Festsetzung der Beiträge sind die Veranlagten im 
Beitragsbescheid darauf hinzuweisen, dass sie die Beitrags- 
liste und die zugehörigen Unterlagen während eines Monats 
am Sitz der Verbandsverwaltung und der örtlichen Verwal-
tungen einsehen können.

(4) 1 Abwasser ableitenden Mitgliedern, die Anlagen oder 
Einrichtungen hergestellt haben oder bei denen sonstige Er-
eignisse eingetreten sind, die mit Sicherheit eine ständige 
Einschränkung der Schädlichkeit der hervorgerufenen Ver-
unreinigung bewirken, ist der Beitrag auf schriftlichen An-
trag vom nächsten Veranlagungsjahr an zu ermäßigen. 2 Der 
Beitrag wird jedoch mindestens in dem Maße weiter erhoben, 
wie dem Verband Aufwendungen daraus entstehen, dass er 
Anlagen für die Beseitigung der von diesem Mitglied hervor-
gerufenen Verunreinigung erstellt hat. 3 Die Zahlungspflicht 
gilt längstens für 15 Jahre. 4 Werden solche Anlagen durch das 
Abwasser verbleibender oder neu hinzutretender Mitglieder 
mindestens im gleichen Maße genutzt, kann von der Heran-
ziehung ganz oder teilweise abgesehen werden.

§ 28 a
Veranlagung ausgeschiedener und ihre Teilnahme  

einschränkender Mitglieder
gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 RuhrVG

(zu § 25 Absatz 4 RuhrVG)

(1) 1 Abwasserableiter gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
RuhrVG, deren Abwasser sich nach Menge oder Beschaf-
fenheit dergestalt verändert, dass der Mindestbeitrag nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1nicht mehr erreicht wird (Ausscheiden aus 
dem Verband), werden auf der Grundlage des § 25 Absatz 4 
RuhrVG nach Maßgabe der Regelungen dieses Absatzes für 
die Zeit nach ihrem Ausscheiden weiter zu Beiträgen veran-
lagt, wenn ihr Reinhaltungsbeitrag ohne Berücksichtigung 
der Abwasserabgabe im Mittel der Veranlagungsjahre 2003 
bis 2005 den Betrag von 35 000 Euro erreicht hat (nach-
wirkende Beiträge für das Ausscheiden). 2 Der Errechnung 
eines nachwirkenden Beitrages für das Ausscheiden wird 
der Durchschnittswert der nach den Veranlagungsrichtlinien 
anzusetzenden Bewertungseinheiten der drei dem Ausschei-
den aus dem Verband vorausgegangenen Veranlagungsjahre 
zugrunde gelegt, wobei dieser Wert in jedem Veranlagungs-
jahr nach dem Ausscheiden jeweils um ein Fünfzehntel  
abgesenkt wird. 3 Die nachwirkende Beitragspflicht gilt für  
15 Jahre. 4 Werden Abwasserbehandlungsanlagen des Ver-
bandes durch das Abwasser verbleibender oder neu hinzu-
tretender Mitglieder mindestens im gleichen Maße genutzt 
wie zuvor durch das ausgeschiedene Mitglied, ist von der 
Heranziehung zu nachwirkenden Beiträgen abzusehen; die 
Darlegungslast hierfür obliegt dem ausgeschiedenen Mit-
glied. 5 Tritt ein ausgeschiedenes Mitglied wieder in den 
Verband ein, endet die nachwirkende Beitragsveranlagung; 
bei erneutem Ausscheiden aus dem Verband wird sie auf der 
Grundlage der vor dem Wiedereintritt maßgeblichen Bewer-
tung fortgesetzt.

(2) 1 Abwasserableiter gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 RuhrVG, deren Abwasser sich nach Menge oder Be-
schaffenheit dergestalt verändert, dass der Mindestbeitrag 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 nicht unterschritten wird, aber 
ihre der Beitragsermittlung zugrunde zu legenden Bewer-
tungseinheiten um mehr als 20 Prozent gegenüber dem 
Mittel der Veranlagungsjahre 2003 bis 2005 sinken (Ein-
schränkung der Teilnahme), werden für den jeweiligen 
Minderungsanteil auf der Grundlage des § 25 Absatz 4 
RuhrVG nach Maßgabe der Regelungen dieses Absatzes für 
die Zeit nach ihrer Einschränkung der Teilnahme weiter zu 
Beiträgen veranlagt, wenn ihr Reinhaltungsbeitrag ohne Be-
rücksichtigung der Abwasserabgabe im Mittel der Veranla-
gungsjahre 2003 bis 2005 den Betrag von 35 000 Euro er-
reicht hat (nachwirkende Beiträge für die Einschränkung der 
Teilnahme). 2 Der Errechnung eines nachwirkenden Beitrages 
für die Einschränkung der Teilnahme wird der Durchschnitts-
wert der nach den Veranlagungsrichtlinien anzusetzenden Be-
wertungseinheiten der drei der Einschränkung der Teilnahme 
vorausgegangenen Veranlagungsjahre abzüglich der tatsäch-
lich anzusetzenden Bewertungseinheiten zugrunde gelegt, 
wobei dieser Wert in jedem Veranlagungsjahr nach der Ein-
schränkung der Teilnahme jeweils um ein Fünfzehntel abge-
senkt wird. 3 Die nachwirkende Beitragspflicht gilt längstens 
für 15 Jahre, endet aber in jedem Fall, wenn die der Ermitt-
lung des regulären Reinhaltungsbeitrags zugrunde zu legen-
den Bewertungseinheiten des betroffenen Mitglieds ohne 
Berücksichtigung der Abwasserabgabe wieder 80 Prozent des 
für die Veranlagungsjahre 2003 bis 2005 gemittelten Niveaus 
erreicht. 4 Im Übrigen gelten die Regelungen des Absatzes 1 
entsprechend.

(3) Werden Anlagen eines abwasserableitenden Mitglieds 
nach dem 31. Dezember 2005 in ein anderes, von ihm be-
herrschtes Unternehmen eingebracht, und gerät dieses Un-
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Bereichs, in dem der Anlass zu den Ausgleichsmaßnahmen 
entstanden ist, auf die betreffenden Mitglieder gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 RuhrVG verteilt; soweit 
Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden, werden 
die dadurch entstehenden Kosten auf diejenigen Mitglieder 
verteilt, die durch diese Maßnahmen einen nicht nur unerheb-
lichen Vorteil haben.

(2) 1 Für die Ausnutzung der Wasserkraft werden Triebwerks-
beiträge nach dem Maß des Vorteils, der sich aus dem Be-
trieb des Talsperrensystems des Verbandes ergibt, erhoben. 
2 Die Höhe der Triebwerksbeiträge richtet sich nach der in-
stallierten Leistung (Ausbauleistung). 3 Das Nähere regeln die 
Veranlagungsrichtlinien.

§ 22
Beiträge für die Gewässerunterhaltung
(zu § 2 Absatz 1 Nummer 2 RuhrVG)

(1) 1 Übernimmt der Verband die Aufgabe der Gewässerunter-
haltung ganz oder teilweise von einem dafür zuständigen Mit-
glied, so wird der bei der Erfüllung der Aufgabe entstehende, 
nicht durch Finanzierungshilfen gedeckte Aufwand vorbe-
haltlich der Regelung in Absatz 2 auf das Mitglied umgelegt. 
2 Im Falle der Aufgabenübernahme von mehreren Mitgliedern 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Unterverteilung des 
Aufwands nach den Abflussverhältnissen im seitlichen Ein-
zugsgebiet und der Länge der Gewässerstrecken im Zeitpunkt 
der Aufgabenübernahme richtet.

(2) 1 Obliegt die Gewässerunterhaltung dem Verband im Zu-
sammenhang mit bestehenden Verbandsanlagen bzw. -maß-
nahmen, ist der Unterhaltungsaufwand der betreffenden An- 
lage bzw. Maßnahme zuzuordnen. 2 Die Umlage dieses Auf-
wands richtet sich nach den hierfür geltenden Bestimmungen.

§ 23
Beiträge für die Gewässerrenaturierung
(zu § 2 Absatz 1 Nummer 3 RuhrVG)

(1) 1 Übernimmt der Verband die Aufgabe der Renaturie-
rung eines Gewässers oder eines Gewässerabschnittes ganz 
oder teilweise von einem zur Gewässerunterhaltung und zum 
Gewässerausbau verpflichteten Mitglied, so wird der bei der 
Erfüllung der Aufgabe entstehende, nicht durch Finanzie-
rungshilfen gedeckte Aufwand vorbehaltlich der Regelung 
in Absatz 2 auf das Mitglied umgelegt. 2 Im Falle der Aufga-
benübernahme von mehreren Mitgliedern gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass sich die Unterverteilung des Aufwands nach 
der Länge der renaturierungsbedürftigen Gewässerstrecken 
im Zeitpunkt der Aufgabenübernahme richtet.

(2) Haben Mitglieder den vormaligen Gewässerausbau veran-
lasst, ist der bei der Renaturierung eines Gewässers oder eines 
Gewässerabschnittes entstehende, nicht durch Finanzierungs-
hilfen des Landes gedeckte Aufwand vorrangig auf diese Mit-
glieder umzulegen.

§ 24
Beiträge gemäß § 26 Absatz 4 RuhrVG

(1) Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Absatz 4 RuhrVG 
werden nach Maßgabe der folgenden Absätze auf die Mitglie-
der, die Abwasser ableiten, und die Wasserentnehmer verteilt.

(2) 1 Die bei Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 
Nummern 6 bis 8 RuhrVG entstehenden Kosten werden unter 
Berücksichtigung des gemäß Absatz 3 auf die Wasserentneh-
mer entfallenden Anteils auf die Gesamtheit der Mitglieder 
gemäß Absatz 1 umgelegt (allgemeine Reinhaltungsbeiträge: 
A-Beiträge), wobei die vom Verband gemäß den Vorschriften 

des Landesabwasserabgabengesetzes zu entrichtende Abwas-
serabgabe für Schmutzwasser nur auf die Abwasser ableiten-
den Mitglieder und die zu entrichtende Abwasserabgabe für 
Niederschlagswasser nur auf die Mitglieder gemäß § 6 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 RuhrVG umgelegt wird, sofern der Verband 
deren Abwasser ganz oder teilweise behandelt und einleitet. 
2 Die Menge und Beschaffenheit des Abwassers der Abwas-
serableiter, die den Mindestbeitrag gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 
nicht erreichen, sowie der ihnen aus der Beseitigung des Ab-
wassers sowie der Klärschlämme und sonstiger fester Stoffe 
erwachsende Vorteil, sind bei der Veranlagung der Mitglieder 
gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RuhrVG zu berücksich-
tigen, in deren Kanalisation sie ihr Abwasser einleiten.

(3) 1 In den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 und 3 RuhrVG 
sind die Unternehmen darzustellen, an welchen sich die 
Wasserentnehmer zu beteiligen haben (§ 26 Absatz 4 Satz 2 
RuhrVG). 2 Das Verhältnis der sich daraus ergebenden Kosten 
zu den Kosten, die dem Verband insgesamt aus der Erfüllung 
der ihm in § 2 Absatz 1 Nummern 6 bis 8 RuhrVG übertra-
genen Aufgaben erwachsen, bestimmt den Anteil der Wasser-
entnehmer an den allgemeinen Reinhaltungsbeiträgen; dieser 
Kostenanteil beträgt ab dem Wirtschaftsjahr 2020 4,5 Prozent 
und verbleibt auf diesem Niveau, bis eine Änderung der sei-
ner Ermittlung zu Grunde liegenden Faktoren eine Anpassung 
erfordert.

(4) 1 Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Absatz 4 Satz 2 
RuhrVG (Reinhalteanteil) setzen sich zusammen aus einem 
BeitragsanteilMenge und einem BeitragsanteilSystem. 2 Der Bei-
tragsanteilMenge bestimmt sich nach den von einem Mitglied 
im Erhebungszeitraum entnommenen Wassermengen der je- 
weiligen Entnahmeklassen. 3 Der BeitragsanteilSystem be-
stimmt sich aus dem Mittel der in den Jahren 2003 bis 2005 
veranlagten Wassermengen; etwaige Zusatzwassermengen, 
für die Sonderbeiträge gemäß § 20a erhoben werden, bleiben 
hierbei außer Betracht. 4 Bei der Verteilung der Beiträge auf 
die Wasserentnehmer haben die Entnehmer von A-Wasser von 
100 Prozent und die Entnehmer von B-Wasser von 77 Prozent 
der Entnahmemengegesamt Beiträge zu zahlen. 5 Bei Entnahme 
von C1-Wasser haben die Wasserentnehmer von 23 Prozent 
und bei der Entnahme von C2-Wasser von 7 Prozent der zu 
dem jeweiligen Zweck angefallenen Entnahmemengegesamt 
Beiträge zu zahlen. 6 Pumpspeicherwerke zahlen für das zu 
Pumpspeicherzwecken entnommene Wasser keinen Beitrag. 
7 Wird Wasser an einer Stelle entnommen, oberhalb derer der 
Verband keine Abwasserbehandlungsanlage betreibt, ist die 
Hälfte des Beitrags zu zahlen. 8 Die Regelungen in § 20 Ab-
satz 2 gelten entsprechend. 

§ 25
Sonderbeiträge für Abwasserableiter

(1) Aufwendungen für Verbandsanlagen bzw. -maßnahmen, 
aus denen einzelnen Abwasser ableitenden Mitgliedern ein 
Sondervorteil erwächst oder die in besonderen Verhältnis-
sen eines dieser Mitglieder ihren Grund finden, werden auf 
diese Mitglieder umgelegt (besondere Reinhaltungsbeiträge: 
B-Beiträge).

(2) Müssen die Voraussetzungen für den Übergabepunkt  
(§ 13 Absätze 2 und 3) mit besonderen Maßnahmen geschaf-
fen werden, sind diese Aufwendungen durch B-Beiträge des 
betreffenden Mitgliedes zu decken.

(3) Entstehen dem Verband infolge Verstoßes gegen § 14 Ab- 
satz 2 Aufwendungen oder Kosten, sind diese durch B-Bei-
träge desjenigen Mitgliedes zu decken, das die Abwässer den 
Verbandsanlagen zugeführt oder die Aufwendungen oder Kos- 
ten in sonstiger Weise verursacht hat; Kosten sind auch höhere 
Abwasserabgaben, zu denen der Verband herangezogen wird.
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§ 32
Zustellung durch Einschreiben;  
elektronische Kommunikation

(zu § 33 RuhrVG)

(1) 1 Anordnungen, Festsetzungen und sonstige Entschei-
dungen, die in der Qualität eines Verwaltungsaktes auf der 
Grundlage des Ruhrverbandsgesetzes ergehen, werden den 
Mitgliedern mittels Einschreiben nach den Anforderungen des 
Landeszustellungsgesetzes zugestellt. 2 Die Zustellung kann 
auch elektronisch erfolgen, wenn der Empfänger hierfür einen 
Zugang eröffnet hat. 3 Für die elektronische Zustellung gelten 
die Bestimmungen in § 3 a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 Ver-
waltungsverfahrensgesetz NRW. 4 Im Übrigen kann eine dem 
Verband im Ruhrverbandsgesetz oder in der Satzung für den 
Ruhrverband auferlegte Schriftform durch die elektronische 
Form ersetzt werden, wenn den Anforderungen gemäß § 3 a 
Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW genügt wird.

(2) An den Verband zu richtende Anträge, Anzeigen oder Er-
klärungen der Mitglieder, für die nach den Bestimmungen des 
Ruhrverbandsgesetzes und der Satzung für den Ruhrverband 
ein Schriftformerfordernis besteht, können durch Versendung 
eines elektronischen Dokuments, das den Anforderungen des 
§ 3 a Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW genügt, übermittelt werden.

§ 33
Genehmigung von Geschäften

(zu § 38 Absatz 1 RuhrVG)

(1) Bei der unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensge- 
genständen liegt ein erheblicher Wert im Sinne von § 38 Ab- 
satz 1 Nummer 2 RuhrVG vor, wenn ein Geschäftswert von 
25 000 Euro überschritten wird.

(2) Bei der unentgeltlichen Überlassung der Nutzung von Ver-
mögensgegenständen auf Dauer liegt ein erheblicher Wert im 
Sinne von § 38 Absatz 1 Nummer 2 RuhrVG vor, wenn ein 
jährlicher Nutzungswert von 2 500 Euro überschritten wird.
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ternehmen innerhalb von drei Jahren nach Übernahme der 
Anlagen in Vermögensverfall, so kann das Mitglied, das die 
Anlagen in das andere Unternehmen eingebracht hat, für 
dessen etwaig entstandene nachwirkende Beitragslast in An-
spruch genommen werden.

(4) Führt die Anwendung der Regelungen in den Absätzen 1 
bis 3 im Einzelfall zu unbilligen Härten, so kann auf Antrag 
von der nachwirkenden Veranlagung ganz oder teilweise im 
Wege des Billigkeitserlasses abgesehen werden.

(5) Die in dieser Vorschrift enthaltenen Regelungen treten am 
31. Dezember 2020 außer Kraft.

§ 28 b
Veranlagung ausgeschiedener Mitglieder

gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 RuhrVG
(zu § 25 Abs. 4 RuhrVG)

(1) 1 Wasserentnehmer gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
RuhrVG, deren Entnahmemenge im Verbandsgebiet in einem 
Kalenderjahr auf 30 000 m³ oder weniger absinkt (Ausschei-
den aus dem Verband), werden auf der Grundlage des § 25 
Absatz 4 RuhrVG nach Maßgabe der Regelungen dieses Ab-
satzes für die Zeit nach ihrem Ausscheiden weiter zu Entnah-
mebeiträgen veranlagt, wenn ihr Entnahmebeitrag ohne Be-
rücksichtigung des Reinhalteanteils nach § 26 Absatz 4 Satz 2 
RuhrVG im Mittel der Veranlagungsjahre 2003 bis 2005 den 
Betrag von 23 000 Euro erreicht hat (nachwirkende Beiträge 
für das Ausscheiden). 2 Für den nachwirkenden Entnahmebei- 
trag werden die Wassermengen veranlagt, für die das Mitglied 
vor seinem Ausscheiden den BeitragsanteilSystem zu entrichten 
hatte; daneben findet eine Veranlagung zu einem Beitragsan-
teilMenge nicht statt. 3 Ein Reinhaltebeitrag nach § 26 Absatz 
4 Satz 2 RuhrVG wird vom ausgeschiedenen Mitglied nicht 
weiter erhoben. 4 Die nachwirkende Beitragspflicht gilt je-
weils für 30 Jahre. 5 Wird das Talsperrensystem des Verbandes 
durch Entnahmen verbleibender oder neu hinzutretender 
Mitglieder mindestens im gleichen Maße genutzt wie zuvor 
durch das ausgeschiedene Mitglied, ist von der Heranziehung 
zu nachwirkenden Beiträgen abzusehen; die Darlegungslast 
hierfür obliegt dem ausgeschiedenen Mitglied. 6 Tritt ein aus-
geschiedenes Mitglied wieder in den Verband ein, endet die 
nachwirkende Beitragsveranlagung; bei erneutem Ausschei-
den aus dem Verband wird sie fortgesetzt. 7 Auf Antrag des 
ausgeschiedenen Mitglieds werden die nachwirkenden Bei-
träge nach der durchschnittlichen Preissteigerungsrate im 
Finanzplan des zum Zeitpunkt des Ausscheidens aktuellen 
Wirtschaftsplans dynamisiert und unter Anwendung der Ab-
zinsungssätze der Deutschen Bundesbank für einen sieben-
jährigen Durchschnittszeitraum gemäß den Vorgaben des 
§ 253 Absatz 2 HGB kapitalisiert; dieser Betrag wird als Ein-
malzahlung festgesetzt. 8 In gleicher Weise kann der Verband 
auch ohne Antragstellung durch das ausgeschiedene Mitglied 
vorgehen, um finanziellen Schaden von der Genossenschaft 
abzuwenden. 9 Die Antragstellung durch das ausgeschiedene 
Mitglied hat vor der erstmaligen Festsetzung eines nachwir-
kenden Beitrags zu erfolgen; gleiches gilt auch für die Option 
des Verbands.

(2) Werden Anlagen eines wasserentnehmenden Mitglieds 
nach dem 31. Dezember 2005 in ein anderes, von ihm be-
herrschtes Unternehmen eingebracht, und gerät dieses Un-
ternehmen innerhalb von drei Jahren nach Übernahme der 
Anlagen in Vermögensverfall, so kann das Mitglied, das die 
Anlagen in das andere Unternehmen eingebracht hat, für 
dessen etwaig entstandene nachwirkende Beitragslast in An-
spruch genommen werden.

(3) Führt die Anwendung der Regelungen in den Absätzen 1 
und 2 im Einzelfall zu unbilligen Härten, so kann auf Antrag 
von der nachwirkenden Veranlagung ganz oder teilweise im 
Wege des Billigkeitserlasses abgesehen werden.

(4) 1 Wasserentnehmer, die vor dem 1. Januar 2020 aus dem 
Verband ausgeschieden sind, werden nach Maßgabe der bis 
dahin geltenden Vorschriften, jedoch längstens bis zum 31. De- 
zember 2035 weiter nachwirkend veranlagt. 2 Grundlage ist in 
diesen Fällen der Einheitssatz des Jahres 2019, der ab dem 
Jahr 2020 jährlich mit der Preissteigerungsrate des aktuellen 
Wirtschaftsplans inklusive Zinseszins dynamisiert wird.

§ 29
Beitragszahlungen
(zu § 27 RuhrVG)

(1) 1 Die Mitglieder haben auf die Beiträge Vorauszahlungen 
zu entrichten, die der Vorstand festsetzt. 2 Die Vorauszah-
lungen betragen jeweils ein Viertel des Beitrags des letzten 
Beitragsbescheides. 3 Der Vorstand kann die Vorauszahlungen 
dem Beitrag anpassen, der sich für den Veranlagungszeitraum 
voraussichtlich ergeben wird; hierbei ist der für diesen Zeit-
raum festgesetzte Wirtschaftsplan entsprechend zu berück-
sichtigen.

(2) Die Vorauszahlungen sind für jedes Vierteljahr am 15. des 
zweiten Monats fällig und unbar an den Verband zu zahlen.

(3) 1 Der sich aus dem Beitragsbescheid ergebende Beitrag ist 
einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig und 
unter Berücksichtigung geleisteter Vorauszahlungen unbar an 
den Verband zu zahlen. 2 Die Fälligkeit rückständiger Voraus-
zahlungen gemäß Absatz 2 bleibt hiervon unberührt. 3 Eventu-
elle Überzahlungen werden mit den Vorauszahlungen für das 
folgende Veranlagungsjahr verrechnet.

(4) 1 Auf Antrag kann der Vorstand in begründeten Ausnah-
mefällen Beiträge ganz oder teilweise stunden oder erlassen. 
2 §§ 222, 227, 234 und 238 der Abgabenordnung gelten ent-
sprechend.

§ 30
Widerspruchsausschuss

(zu § 29 RuhrVG)

(1) Für die Wahl und Ersatzwahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
RuhrVG und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gilt 
§ 9 Absätze 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses erhalten für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit eine Entschädigung, über deren 
Höhe die Verbandsversammlung beschließt.

§ 31
Bekanntmachungen
(zu § 33 RuhrVG)

(1) Die Bekanntmachungen des Verbandes werden von der 
oder dem Vorsitzenden des Vorstandes unterzeichnet, soweit 
nicht die oder der Vorsitzende des Verbandsrates zuständig ist.

(2) Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen 
werden im Bundesanzeiger und in den Amtsblättern für die 
Regierungsbezirke Arnsberg und Düsseldorf sowie auf der 
Internetseite des Ruhrverbands (www.ruhrverband.de) veröf-
fentlicht.

(3) Bekanntmachungen umfangreicher Mitteilungen im Sinne 
von § 33 Absatz 1 RuhrVG sind am Sitz der Verbandsver-
waltung und der örtlichen Verwaltungen des Verbandes aus-
zulegen.
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